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Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt (Köthen) stellt den Jahresabschluss 2010 des Eigenbetriebes "Städtisches 
Pflegeheim Am Lutzepark" wie folgt fest und erteilt der Heimleiterin Entlastung für das Wirtschaftsjahr 
2010

1. Feststellung des Jahresabschlusses
1.1 Bilanzsumme 5.601.313,95
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf

- das Anlagevermögen 5.152.889,39
- das Umlaufvermögen    438.547,71
- Rechnungsabgrenzungsposten                9.876,85

1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite
- das Eigenkapital 1.036.288,08
- die Sonderposten aus Zuweisungen zur
  Finanzierung des Sachanklagevermögens 4.496.978,26



- die Rückstellungen      40.958,00
- die Verbindlichkeiten      26.928,55
- Rechnungsabgrenzungsposten                      161,06

1.2 Jahresverlust
1.2.1 Summe der Erträge 2.260.028,91
1.2.2 Summe der Aufwendungen 2.333.175,63

./.  73.146,72

2. Behandlung des Jahresverlustes
2.1 - Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage   105.535,45

- Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage               0,00
- Einstellung in die Betriebsmittelrücklage      32.388,73
- Einstellung in die zweckgebundene Rücklage               0,00

Gesetzliche Grundlagen:

Gemeindeordnung LSA (GO LSA)
Eigenbetriebsgesetz LSA (EigBG)
Eigenbetriebsverordnung (EigVO)
Pflege-buchführungsverordnung /PBV)



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Der Jahresabschluss 2010 des Eigenbetriebes "Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark" wurde durch 
den Wirtschaftsprüfer und durch das Rechnungsprüfungsamt uneingeschränkt bestätigt. 
'Durch den mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragten Wirtschaftsprüfer Dr. Hans-Joachim 
Klemm erfolgte die Darstellung des Prüfergebnisses nach den Formvorschriften der Pflege-
Buchführungsverordnung (PBV).

Anlagen: 
Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2010

Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes
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A) Prüfungsauftrag und Auftragsdurchführung 


1 Durch Beschluß des Heimausschusses des „Städtischen Pflegeheims Am Lutzepark“ - Eigen-


betrieb der Stadt Köthen -, Köthen (Anhalt), vom 25. November 2010 wurde ich zum 


Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 2010 gewählt. Aufgrund dieses Beschlusses erteilte mir 


die Stadt Köthen - Rechnungsprüfungsamt -, Köthen (Anhalt), mit Schreiben vom 21. De-


zember 2010 den Auftrag, den 


Jahresabschluß zum 31. Dezember 2010 


des 


„Städtischen Pflegeheims Am Lutzepark“ 


- Eigenbetrieb der Stadt Köthen -, 


Köthen (Anhalt) 


(im folgenden kurz „Pflegeheim“, „Eigenbetrieb“ oder „Einrichtung“ genannt) 


unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht 2010 nach 


berufsüblichen Grundsätzen sowie die Einhaltung der Vorschriften der EigbVO des Landes 


Sachsen-Anhalt und des § 131 der Gemeindeordnung zu prüfen und über das Ergebnis meiner 


Prüfung schriftlich zu berichten. Den Auftrag habe ich mit Schreiben vom 16. Dezember 2010 


angenommen. Der Prüfungsauftrag ist auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts-


führung gemäß Haushaltsgrundsätzegesetz erweitert. 


Der von mir geprüfte Jahresabschluß ist diesem Bericht als Anlage 1 (Bilanz zum 31. Dezember 


2010), Anlage 2 (Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 


2010) und Anlage 3 (Anhang einschließlich Anlagennachweis gemäß § 4 Absatz 1 Nr. 3 PBV 


und Nachweis der Förderungen nach Landesrecht gemäß § 4 Absatz 1 Nr. 3 PBV) beigefügt. 


Der Lagebericht ist in Anlage 4 enthalten. 


Der Eigenbetrieb betreibt mit dem Pflegeheim und der eingestreuten Kurzzeitpflege eine zu-


gelassene vollstationäre Pflegeeinrichtung im Sinne des SGB XI; er stellt den Jahresabschluß 


insgesamt nach § 4 der Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten der 


Pflegeeinrichtungen (Pflege-Buchführungsverordnung - PBV) für das Geschäftsjahr 2010 unter 


Fortführung der Buchwerte auf.  


2 Meine Prüfungsarbeiten habe ich im April 2011 in den Geschäftsräumen des Eigenbetriebs in 


Köthen und die abschließenden Arbeiten in meinem Büro in Magdeburg durchgeführt. 







   
9L025   
Pflegeheim Am Lutzepark   
2010 - 2 -  


 
 


3 Ich bestätige gemäß § 321 Absatz 4a HGB, daß ich bei meiner Abschlußprüfung die anwend-


baren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet habe. 


4 Nach Art und Umfang habe ich meine Prüfungshandlungen so gewählt, wie es nach pflicht-


mäßiger Beurteilung erforderlich war, um die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und 


Bilanzierung, den Nachweis der Vermögens- und Schuldposten sowie die Einhaltung der Vor-


schriften der Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten der Pflegeein-


richtungen (Pflege-Buchführungsverordnung – PBV) feststellen zu können. Dabei standen mir 


die Unterlagen der Einrichtung sowie die sonstigen für meine Arbeiten erforderlichen Nach-


weise uneingeschränkt zur Verfügung. Feststellungen nach anderen Gesichtspunkten - ins-


besondere im Hinblick auf die Vorschriften des Steuerrechts, auf Sondervorschriften (zum Bei-


spiel die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts) 


oder auf etwaige Unredlichkeiten im Geld-, Waren- oder sonstigen Geschäftsverkehr - lagen 


nicht im Rahmen meines Auftrags; das gleiche gilt für die Feststellung, ob Subventionen, Zu-


lagen oder sonstige Vergünstigungen hätten in Anspruch genommen werden können. Ich habe 


bei meinen Prüfungen keinen Anlaß gefunden, im Geld-, Waren- oder sonstigen Geschäftsver-


kehr Unredlichkeiten zu vermuten. 


Die erbetenen Auskünfte wurden mir von der Heimleitung bzw. den zuständigen Damen der 


Verwaltung bereitwillig erteilt. Die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung der 


Heimleitung habe ich zu meinen Prüfungsakten genommen. 


5 Über das Ergebnis meiner Prüfung erstatte ich den vorliegenden Bericht in fünffacher Aus-


fertigung, der nach dem IDW-Prüfungsstandard Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung 


bei Abschlußprüfungen (IDW PS 450) erstellt ist. Der Bericht enthält in Abschnitt B vorweg 


meine Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Heimleitung. Die Prüfungsdurchführung 


und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten C und D im einzelnen dargestellt. Der auf-


grund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wird im Abschnitt F wieder-


gegeben. 


Die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse habe ich in der Anlage 6 dargestellt. 


Auftragsgemäß habe ich den Prüfungsbericht um einen Erläuterungsteil erweitert, der diesem 


Bericht als Anlage 8 beigefügt ist. Der Erläuterungsteil enthält kurzgefaßte Aufgliederungen 


und Erläuterungen zu den Posten des Jahresabschlusses. Dem Bericht sind insgesamt neun An-


lagen beigefügt. 
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6 Für die Durchführung des Auftrags und meine Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu 


Dritten, die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage 9 beigefügten „Allgemeine Auftrags-


bedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002“ 


maßgebend.  


Die Berufshaftpflichtversicherung besteht bei der Versicherungsgemeinschaft für das 


wirtschaftliche Prüfungs- und Treuhandwesen, Dotzheimer Straße 23, 65185 Wiesbaden. Der 


räumliche Geltungsbereich des Versicherungsschutzes umfaßt Dienstleistungen zumindest in 


den Mitgliedsländern der Europäischen Union und genügt mindestens den Anforderungen des 


§ 54 Wirtschaftsprüferordnung (WPO) in Verbindung mit der Verordnung über die Berufs-


pflichtversicherung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer (WPBHV). 


ooOoo 
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B) Grundsätzliche Feststellungen 


Stellungnahme und Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter 


1. Wirtschaftliche Lage und Entwicklung im Geschäftsjahr 


7 Der Geschäftsführer hat im Lagebericht (Anlage 4) und im Jahresabschluß (Anlagen 1 bis 3) 


und in den weiteren geprüften Unterlagen die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesell-


schaft beurteilt.  


Gemäß § 321 Absatz 1 Satz 2 HGB nehme ich als Abschlußprüfer mit den anschließenden 


Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführer im Jahresabschluß und 


im Lagebericht Stellung. Dabei gehe ich insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und 


der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. 


Meine Stellungnahme gebe ich aufgrund meiner eigenen Beurteilung der Lage des Unter-


nehmens ab, die ich im Rahmen meiner Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 


gewonnen habe. 


Zur wirtschaftlichen Lage und Entwicklung des Eigenbetriebs sind dem Lagebericht der Heim-


leitung meines Erachtens folgende wesentliche Aussagen zu entnehmen: 


a) Die Pflegesätze für allgemeine Pflegeleistungen und Unterkunft und Verpflegung waren für 


den Zeitraum 1. März 2009 bis 28. Februar 2010 verbindlich festgeschrieben. Die Landes-


verbände der Pflegekassen wurden am 7. Januar 2010 von der Einrichtung zu Pflegesatzver-


handlungen nach § 85 SGB XI aufgefordert. Nach zähen Verhandlungen, Gütetermin am 


17. August 2010, Schiedsverfahren am 2. Dezember 2010 und neuer Pflegesatzverhandlung 


am 11. Januar 2011 haben sich Kostenträger und Pflegeeinrichtung auf Entgeltsätze ge-


einigt, die ab 1. April 2010 gelten. Das Schiedsverfahren die Pflegesatzverhandlung 


2010/2011 betreffend ist jedoch noch nicht abgeschlossen. 


b) Durch das Nichtzustandekommen neuer Pflegesätze ab 1. März 2010 entstand dem Eigen-


betrieb ein Einnahmeverlust aus Pflegesätzen von 87.823,56 € für den Zeitraum März bis 


Dezember 2010. Eine Nachberechnung der Pflegesätze rückwirkend ab April 2010 gegen-


über der Sozialagentur wurde veranlaßt, die Summe beträgt 11.154,12 €. Eine Nach-


berechnung gegenüber bereits verstorbenen Bewohnern ist nicht durchsetzbar. Durch die 


Änderung der Abwesenheitsregelung ab 2010 entstand bei den Erträgen aus Pflegesätzen 


eine weitere Mindereinnahme von 8.621,40 €. 


c) Die in 2010 durchgeführten Investitionen wurden ausschließlich aus Eigenmitteln finanziert. 


Die Investitionssumme beläuft sich auf 13.458,56 €. 
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d) Der Vergleich der Entwicklung der Personalkosten gegenüber dem Vorjahr zeigt, daß trotz 


aufgezeigter Tariferhöhungen 59.478,85 € zum Vorjahr eingespart wurden. Diese Ein-


sparung schlägt allerdings nicht in voller Höhe zu Buche, da die Reinigung zum 1. August 


2010 an ein Fremdunternehmen vergeben wurde, wodurch die Sachkosten um 5.493,93 € 


monatlich = 27.469,65 € von August bis Dezember 2010 angestiegen sind.  


e) Das Geschäftsjahr 2010 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 73.146,72 € ab; das ist eine 


Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Vorjahr um rund 20.200 €. Der Jahresfehlbetrag 


wird mit Entnahmen aus Betriebsmittelrücklagen von 105.535,45 € verrechnet; danach 


werden 32.388,73 € in Betriebsmittelrücklagen für periodisch wiederkehrende Ausgaben in 


2011 eingestellt. 


8 Der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und Entwicklung des Eigenbetriebs durch die Heim-


leitung im Geschäftsjahr 2010 ist zuzustimmen.  


oOo 
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2. Voraussichtliche Entwicklung der Einrichtung, Chancen und  


Risiken der künftigen Entwicklung 


9 Zur voraussichtlichen Entwicklung und zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 


des Eigenbetriebs werden im Lagebericht der Heimleitung u.a. folgende wesentliche Aussagen 


getroffen: 


a) Der Eigenbetrieb muß sich dem Wettbewerb mit 13 Einrichtungen in der Stadt Köthen und 


in der unmittelbaren Umgebung (Umkreis 15 km) stellen. Als Eigenbetrieb ist die Pflegeein-


richtung an die Tarifzahlung der Stadt Köthen gebunden. Alle Tarifsteigerungen im 


öffentlichen Dienst müssen demzufolge von der Einrichtung umgesetzt werden. Die Ein-


richtung bekommt jedoch die Ergebnisse der Tarifvereinbarungen nicht 100 %ig durch die 


Kostenträger refinanziert und kann somit ihre Ausgaben nicht decken. Auch bei An-


erkennung der Ergebnisse der Tarifverhandlungen durch die Pflegekassen muß die Ein-


richtung berücksichtigen, daß derzeit hohe Pflegesätze am Markt nicht umsetzbar sind. Nach 


wie vor gilt: der Preis für den Pflegeplatz bestimmt die Belegung der Einrichtung. 


b) Der Eigenbetrieb wird 2011 weiterhin auf die Ausschöpfung von Einsparmöglichkeiten, wie 


weiteres Outsourcing, hinarbeiten sowie die Prüfung des bestehenden Tarifvertrags (speziell 


in Hinsicht auf in Not geratene Einrichtungen) vornehmen und Überlegungen zur Ein-


führung eines Haustarifvertrags fortführen. Die Schlußfolgerungen für das weitere Vorgehen 


werden sich auch aus den Ergebnissen des Schiedsstellenverfahrens ergeben. 


c) Seit dem Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 29. Januar 2009 ist Bewegung in das 


Pflegesatzverfahren gekommen. In der Praxis hat es sich gezeigt, daß die Kostenträger 


weiterhin nur nach langer Verhandlungsdauer bereit sind, Tarifbindungen anzuerkennen und 


sie sich mit allen Mitteln sträuben, angemessene Pflegesätze anzubieten und damit die neue 


Rechtsprechung umzusetzen. Somit bleibt auch für 2011 und 2012 unklar, welche Konse-


quenzen weitere Tarifabschlüsse für künftige Entgeltsatzverhandlungen haben werden. 


10 Der Lagebericht enthält ausreichende Erläuterungen über den voraussichtlichen Betriebsverlauf 


nach Ablauf des Geschäftsjahres 2010. Die Heimleitung des Eigenbetriebs stellt die voraus-


sichtliche Entwicklung sowie die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend 


dar. Künftige Jahresfehlbeträge, wie sie 2008 bis 2010 entstanden sind, gefährden künftig den 


Bestand der Einrichtung und werden gegebenenfalls Zuschußzahlungen durch die Stadt Köthen 


notwendig machen. 


Nach dem Ergebnis meiner Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Be-


urteilung der Lage des Eigenbetriebs einschließlich der dargestellten Risiken der künftigen Ent-
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wicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Heimleitung ist 


dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Meine Prüfung hat keine Anhalts-


punkte dafür ergeben, daß der Fortbestand des Eigenbetriebs gefährdet wäre. 


oOo 
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C) Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 


I. Gegenstand der Prüfung 


11 Gegenstand meiner Jahresabschlußprüfung waren neben dem aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-


rechnung und Anhang bestehenden Jahresabschluß der Lagebericht des Eigenbetriebs für das 


zum 31. Dezember 2010 endende Geschäftsjahr sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetz-


lichen Vorschriften zur Rechnungslegung und die zugrunde liegende Buchführung des 


„Städtischen Pflegeheims Am Lutzepark“ – Eigenbetrieb der Stadt Köthen –, Köthen (Anhalt). 


Ausgangspunkt meiner Prüfung war der von mir geprüfte und mit einem Bestätigungsvermerk 


mit aufschiebender Bedingung vom 26. Mai 2010 versehene Jahresabschluß zum 31. Dezember 


2009; er wurde mit Beschluß des Heimausschusses vom 16. September 2010 unverändert fest-


gestellt. 


Den Lagebericht habe ich auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluß und den bei 


meiner Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende 


Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt; dabei habe ich auch geprüft, ob die 


Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. 


12 Für den zur Prüfung vorgelegten Jahresabschluß einschließlich Anhang und den Lagebericht, 


die zugrunde liegende Buchführung und die mir erteilten Auskünfte trägt die Heimleitung des 


„Städtischen Pflegeheims Am Lutzepark“ - Eigenbetrieb der Stadt Köthen -, Köthen (Anhalt), 


die alleinige Verantwortung. Meine Aufgabe als Abschlußprüfer ist es, aufgrund einer pflicht-


gemäßen Prüfung dieser Unterlagen und Angaben ein Urteil über den Jahresabschluß und den 


Lagebericht abzugeben. 


Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Auf-


gaben der Abschlußprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rück-


wirkungen auf den zu prüfenden Jahresabschluß ergeben oder aus deren Nichtbeachtung 


Risiken entstehen, über die im Lagebericht zu berichten ist. 


Hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens wurde von mir insbesondere die 


ordnungsmäßige Buchung und Belegführung der Geschäftsvorfälle, die richtige Entwicklung 


des Jahresabschlusses aus den Büchern des Eigenbetriebs sowie die Beachtung der ent-


sprechenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und Eigenbetriebssatzung geprüft. 


Materiell war die Prüfung auf den Ansatz und die Bewertung der Vermögens- und Schuld-


posten gerichtet.  
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Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob al-


le Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand meines Prü-


fungsauftrags. 


oOo 
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II.  Art und Umfang der Prüfung 


13 Die Prüfung des Jahresabschlusses habe ich gemäß §§ 316 ff. HGB durchgeführt. Dabei habe 


ich die vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten Grundsätze zur ordnungsgemäßen 


Durchführung von Abschlußprüfungen beachtet. Nach diesen Grundsätzen ist die Prüfung unter 


Beachtung der Grundsätze von Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit so zu planen und durch-


zuführen, daß die Prüfungsaussagen mit hinreichender Sicherheit getroffen werden können. Die 


Prüfung erstreckt sich darauf, ob die für die Rechnungslegung geltenden Vorschriften ein-


schließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und sie ergänzende Bestimmungen 


der Satzung, insbesondere die Bilanzierungs-, Ausweis- und Gesamtdarstellung des Jahres-


abschlusses eingehalten wurden. Im Rahmen meiner Prüfung werden die vorgelegten Unter-


lagen und Nachweise in der Regel auf der Basis von Stichproben beurteilt. Ich bin der Auf-


fassung, daß meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für mein Prüfungsurteil bildet. 


14 Im Vorfeld der Prüfung habe ich die formellen und materiellen Prüfungshandlungen auf der 


Grundlage eines risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes geplant. 


Die Prüfungsplanung basiert auf: 


- den mir zum Jahresabschluß vorgelegten Unterlagen, 


- den Auskünften der Heimleitung, 


- einer vorläufigen Beurteilung der Jahresabschlußdaten anhand von analytischen Prüfungs-


handlungen und Plausibilitätsprüfungen, 


- einer Einschätzung des Unternehmensumfelds und meiner speziellen Branchenkenntnisse. 


15 Anhand der gewonnenen Informationen wurden Unternehmensbereiche bzw. Bilanzpositionen 


mit vergleichsweise erhöhtem Risikopotential identifiziert (risikoorientierter Prüfungsansatz) 


und als Prüfungsschwerpunkte in den Prüfungsplan aufgenommen. Für das Berichtsjahr wurden 


folgende Prüfungsschwerpunkte abgeleitet: 


- Überprüfung der Prämisse der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, 


- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen, 


- Werthaltigkeit der Forderungen, 


- periodengerechte Abgrenzungen von Aufwendungen und 


- Sachkostenentwicklung im Vergleich zum Vorjahr. 


Bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen habe ich die Grundsätze der Wesentlich-


keit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch 


die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Be-


deutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten 
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Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, daß sie der wirtschaftlichen 


Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, 


die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen. 


16 Als Prüfungsunterlagen dienten mir die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Bestätigungen der 


Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut des Eigenbetriebs. 


17 An der Inventur der Vorräte zum 31. Dezember 2010 habe ich nicht teilgenommen. Durch ge-


eignete Stichproben habe ich mich jedoch von der Ordnungsmäßigkeit der körperlichen Be-


standsaufnahme und Bewertung überzeugt. 


18 Art, Umfang und Ergebnis der im einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in 


meinen Arbeitspapieren festgehalten. 


19 Alle zur Auftragsdurchführung von mir erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden mir 


von der Heimleitung sowie den benannten Auskunftspersonen erteilt. Die Heimleitung hat mir 


in berufsüblicher Form schriftlich bestätigt, daß in der Buchführung und in dem zu prüfenden 


Jahresabschluß alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und 


Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforder-


lichen Angaben gemacht und mir alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben 


worden sind. In der Erklärung wird darüber hinaus versichert, daß der Lagebericht hinsichtlich 


erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs wesentlichen Ge-


sichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält. Vorgänge von be-


sonderer Bedeutung nach dem Schluß des Geschäftsjahres haben sich nach dieser Erklärung 


nicht ergeben und sind mir bei meiner Prüfung nicht bekannt geworden. 


ooOoo 
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D) Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 


I. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 


20 Die Buchführung der Einrichtung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach 


meinen Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungs-


mäßiger Buchführung. Die Funktionsfähigkeit des internen Kontrollsystems war nicht Gegen-


stand meiner systematischen und vollständigen Prüfung. Diese Prüfung wird mit Schwerpunkt-


bildung durch die Einrichtung veranlaßt. Das Rechnungswesen ist im System der doppelten 


kaufmännischen Buchführung eingerichtet. Die Finanzbuchhaltung erfolgt EDV-gestützt unter 


Verwendung des Softwareprogramms Kanzlei-Rechnungswesen, Version 5.81 der DATEV 


eG., Nürnberg, in der Einrichtung. Die Buchhaltung besteht aus den Sachkonten, dem 


Buchungsjournal, in dem der Buchungsstoff chronologisch erfaßt wird und der Saldenliste. Der 


Buchungsstoff wird im Dialogverfahren verarbeitet und auf Belegebene abgestimmt. Das von 


der Einrichtung verwendete EDV-Programm habe ich in bezug auf die Vollständigkeit und 


Richtigkeit der Belegverarbeitung und der Verarbeitungsdokumentation nicht geprüft. Die 


Ernst & Young AG, Stuttgart, (WPG) hat das DATEV Produkt Kanzlei-REWE für Windows 


im März 2006 einer Produktprüfung unterzogen. Ziel der Prüfung war die Feststellung, ob die 


mit diesen Produkten erstellten Buchführungen und Jahresabschlußwertungen den geltenden 


gesetzlichen Prüfungskriterien entsprechen. 


Als Ergebnis der Prüfung stellt die WPG mit Bestätigung vom 8. März 2006 fest: 


„Das Produkt Kanzlei-Rechnungswesen (Version 5.1. Programmstand: Januar 2006. Service 


Release 5.11) erfüllt bei sachgerechter Anwendung die Voraussetzungen für eine den Ord-


nungsmäßigkeitskriterien entsprechende Finanzbuchführung und Entwicklung des Jahres-


abschlusses.“ 


Ohne im einzelnen eine Kontrolle des Standard-Finanzbuchhaltungsprogramms vorgenommen 


zu haben, wurden keine Anhaltspunkte festgestellt, die auf Verstöße gegen die Grundsätze ord-


nungsmäßiger Buchführung rückschließen lassen. Ich habe bei meiner Prüfung des Jahresab-


schlusses der Einrichtung zum 31. Dezember 2010 keine Tatsachen festgestellt, die einer ord-


nungsmäßigen Verarbeitung der Belegdaten widersprechen.  


Eine Kosten- und Leistungsrechnung ist eingerichtet. Die Primärkosten, das sind die den 


Kostenstellen direkt zurechenbaren Kosten, werden den Kostenstellen EDV-gestützt unmittel-


bar zugeordnet. Die Sekundärkosten werden durch sachgerechte Verteilungsschlüssel manuell 


auf die Kostenstellen umgelegt. 


Die Führung der Anlagenbuchhaltung erfolgt über das Programm Anlag Version 5.6 der DATEV 


eG., Nürnberg. Die Lohn- und Gehaltsbuchführung wird über die Kommunale Datenver-
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arbeitungsgesellschaft mbH (KDG), Lutherstadt Wittenberg, abgewickelt. Die Einrichtung 


übermittelt per Datenfernübertragung die Personaldaten an die KDG und erhält monatlich aus-


gedruckte Auswertungen. Die Bewohnerverwaltung mit der Leistungsabrechnung erfolgt über 


ProfSys der Firma IC-SYS Informationssysteme GmbH, Gera.  


Die Kassenbuchführung wird über das Datev-Programm „Kassenerfassung für Office“ erfaßt 


und über eine Schnittstelle in die Finanzbuchhaltung übertragen.  


Der Kontenplan ist für die besonderen Zwecke der Einrichtung in Anlehnung an den Konten-


plan gemäß Anlage 4 PBV gestaltet und übersichtlich gegliedert. Die Belege sind ausreichend 


erläutert. Die Nachprüfbarkeit der Geschäftsvorfälle anhand des Belegwesens im Zusammen-


hang mit den geführten Büchern und den sonstigen Unterlagen ist gewährleistet.  


Der Jahresabschluß zum 31. Dezember 2010 ist zutreffend aus den Büchern der Einrichtung 


entwickelt worden. Die ausgewiesenen Vermögens- und Schuldposten sind ordnungsgemäß be-


legt.  


Erforderliche Buchungen waren zum Ende meiner Prüfung in der Finanzbuchhaltung des Ge-


schäftsjahres 2010 vollständig erfaßt und die Buchhaltung ordnungsgemäß abgeschlossen. 


Buchführung und Belegwesen entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. 


oOo 
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II.  Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses 


21 Alle für die Rechnungslegung geltenden Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungs-


mäßiger Buchführung sowie alle größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschafts-


zweigspezifischen Regelungen sowie Bestimmungen der Satzung sind beachtet worden. Der 


Anhang enthält alle erforderlichen Angaben. Meine Prüfung der Rechtmäßigkeit der Inan-


spruchnahme hat zu keinen gegenteiligen Feststellungen geführt. Der von mir geprüfte und mit 


einem Bestätigungsvermerk vom 26. Mai 2010 versehene Jahresabschluß zum 31. Dezember 


2009 wurde vom Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) auf der Sitzung am 21. Oktober 2010 fest-


gestellt. Die Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2009 des Eigenbetriebs erfolgte im Amts-


blatt der Stadt Köthen (Anhalt) Nr. 4/2011. 


Der mir zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluß zum 31. Dezember 2010 ist ordnungsgemäß aus 


der Buchführung und den sonstigen geprüften Unterlagen der Einrichtung entwickelt worden. Die 


Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden eingehalten. Der Grundsatz der Stetig-


keit wurde sowohl im Hinblick auf Ausweis- als auch Bewertungsmethodenwahlrechte be-


achtet. Die Heimleitung hat den Jahresabschluß zum 31. Dezember 2010 unter vollständiger 


Verwendung des Jahresergebnisses gemäß den gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorschriften der 


Abgabenordnung vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses des zuständigen Organs auf-


gestellt. 


22 Die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung folgen der Verordnung 


über die Rechnungs- und Buchführungspflichten der Pflegeeinrichtungen (Pflege-Buchfüh-


rungsverordnung – PBV), den allgemeinen Gliederungsvorschriften des HGB und den Vor-


schriften der §§ 266 und 275 HGB; sie richten sich im einzelnen nach dem Kontenrahmen der 


Anlage 4 zur PBV. 


Die Vermögens- und Schuldposten sowie die Aufwendungen und Erträge sind den einzelnen 


Posten zutreffend zugeordnet worden. 


23 Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten erfolgt unter Beachtung des § 4 Absatz 1 


und Absatz 5 PBV, der Vorschriften des HGB für Kapitalgesellschaften und der Grundsätze 


ordnungsmäßiger Buchführung. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unver-


ändert zum Vorjahr angewendet. Nachstehend gebe ich, soweit dies für die Beurteilung des 


Jahresabschlusses wesentlich ist, eine Übersicht über die Wertansätze und die dabei ausgeübten 


Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte: 
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24 Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände (EDV-Programme) werden 


zu steuerlich aktivierungspflichtigen Anschaffungskosten aktiviert und in fünf Jahren linear und 


zeitanteilig abgeschrieben.  


25 Die Zugänge zu den Sachanlagen werden zu steuerlich aktivierungspflichtigen Anschaffungs- 


oder Herstellungskosten aktiviert. 


Die Abschreibungen werden planmäßig nach linearer Methode entsprechend der voraussicht-


lichen Nutzungsdauer vorgenommen. Gegenstände des Sachanlagevermögens werden im Jahr 


des Zugangs oder der Fertigstellung zeitanteilig abgeschrieben. Abgänge werden zeitanteilig 


abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 € bis 


1.000,00 € zuzüglich Umsatzsteuer werden im Jahr des Zugangs entsprechend der Vorschrift des 


§ 6 Absatz 2a EStG in einem Sammelposten zusammengefaßt, der im betreffenden Geschäftsjahr 


und in den darauffolgenden vier Geschäftsjahren zu jeweils 1/5 abgeschrieben wird. Der Zugang 


der geringwertigen Anlagegüter wird bei der Entwicklung des Anlagevermögens (Anlage 1 zum 


Anhang) nach Ende des fünfjährigen Abschreibungszeitraumes als Abgang behandelt. 


26 Bei den Vorräten sind die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe unter Beachtung des Niederstwert-


prinzips mit den Anschaffungskosten oder den niedrigeren Marktpreisen zum Bilanzstichtag 


bewertet.  


27 Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bewertet. 


28 Die flüssigen Mittel sind zu Nominalwerten am Bilanzstichtag bilanziert. 


29 Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben im Jahr 2010, die als Auf-


wendungen zukünftigen Geschäftsjahren zuzurechnen sind. 


30 In die Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagever-


mögens wurden Investitionszuschüsse eingestellt, die für aktivierungsfähige Maßnahmen ver-


wendet wurden. Sie stellen den Finanzierungsgegenwert zu den unter dem Anlagevermögen 


ausgewiesenen Buchwerten jener Anlagegüter dar, die mit den Investitionszuschüssen beschafft 


wurden. Die Sonderposten werden jährlich ertragswirksam in der Höhe aufgelöst, die dem Be-


trag der Abschreibungen der mit den Zuschüssen finanzierten Anlagegüter entspricht. Damit 


werden diese Abschreibungen im Jahresabschluß neutralisiert. 


31 Die Rückstellungen sind nach dem Ergebnis meiner Prüfung und den mir abgegebenen Er-


klärungen in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig 


ist. Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen hat die Einrichtung nicht passiviert, weil 


aufgrund der Altersstruktur in der Mitarbeiterschaft keine Anspruchsberechtigung besteht und 
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im Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 keine Anträge 


seitens der Mitarbeiter gestellt waren. Rückstellungen für Archivierungskosten wurden nicht 


gebildet, weil die Archivierung durch die Stadt Köthen erfolgt und somit der Einrichtung hier-


für keine Aufwendungen entstehen. 


32 Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.  


33 Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Einnahmen 2010, die als Erträge dem Ge-


schäftsjahr 2011 zuzurechnen sind. 


34 Die nach § 251 HGB in Verbindung mit § 4 Absatz 1 Satz 3 PBV und Anlage 1 PBV angabe-


pflichtigen Haftungsverhältnisse und Eventualverbindlichkeiten aus Ansprüchen auf Erstattung 


von Fördermitteln liegen nach dem Ergebnis meiner Prüfung und den mir gegebenen Aus-


künften nicht vor. 


oOo 
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1. Vermögenslage 


35 Die nachfolgenden Analysen sind nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen 


Lage des Eigenbetriebs ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten, insbesondere 


aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten, relativ begrenzt. Der Vergleich der zusammengefaßten 


Bilanzen zum 31. Dezember 2010 und zum 31. Dezember 2009 zeigt folgendes Bild (gerundet 


auf 100 € - EUR): 
Verän-
derung


AKTIVA EUR % EUR % EUR


Immaterielle Vermögensgegenstände 00,0 100 0,0 100-          
Sachanlagen 5.152.900 92,0 5.353.300 92,1 200.400-   


Anlagevermögen 5.152.900 92,0 5.353.400 92,1 200.500-   
Langfristige sonstige Vermögensgegenstände 700 0,0 300 0,0 400


Langfristig gebundenes Vermögen 5.153.600 92,0 5.353.700 92,1 200.100-   


Vorräte 18.600 0,3 17.000 0,3 1.600
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 97.100 1,7 101.800 1,8 4.700-       
Sonstige Vermögensgegenstände 2.4000,1 2.000 0,0 400
Flüssige Mittel 319.800 5,7 333.100 5,7 13.300-     
Rechnungsabgrenzungsposten 9.900 0,2 7.900 0,1 2.000


Umlaufvermögen 447.800 8,0 461.800 7,9 14.000-     


Vermögen 5.601.400 100,0 5.815.500100,0 214.100-   


PASSIVA
Kapitalrücklagen 951.700 17,0 951.700 16,4 0
Verwendete zweckgebundene Rücklagen 52.2000,9 52.200 0,9 0
Betriebsmittelrücklagen 32.400 0,6 105.500 1,8 73.100-     


Eigenkapital 1.036.300 18,5 1.109.400 19,1 73.100-     
Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen
  zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 4.497.00080,3 4.632.700 79,7 135.700-   


Eigenkapital und Sonderposten 5.533.300 98,8 5.742.100 98,8 208.800-   
Langfristiges Fremdkapital 0 0,0 0 0,0 0


Langfristiges Kapital 5.533.300 98,8 5.742.100 98,8 208.800-   


Rückstellungen 41.000 0,7 40.800 0,7 200
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 19.500 0,4 29.200 0,5 9.700-       
Sonstige Verbindlichkeiten 7.400 0,1 3.200 0,0 4.200
Rechnungsabgrenzungsposten 2000,0 200 0,0 0


Kurzfristiges Kapital 68.100 1,2 73.400 1,2 5.300-       


Kapital 5.601.400 100,0 5.815.500 100,0 214.100-   


31.12.2010 31.12.2009
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36 Die Verringerung des Vermögens bzw. des Kapitals um 214.100 € auf 5.601.400 € ergibt sich 


wie folgt: 
 EUR   EUR 


Langfristig gebundenes Vermögen - 200.100 Langfristiges Kapital - 208.800
Umlaufvermögen -   14.000 Kurzfristiges Kapital -     5.300


 - 214.100  - 214.100


37 Das langfristig gebundene Vermögen verringerte sich um 200.100 € durch die Verminderung 


des Anlagevermögens um 200.500 € bei gleichzeitiger Zunahme der langfristigen sonstigen 


Vermögensgegenstände um 400 €. Das Anlagevermögen verringerte sich um 200.500 € durch 


den Überhang der Abschreibungen von 213.400 € und der Nettoabgänge von 600 € über die In-


vestitionen von 13.500 €. Die Investitionen betreffen ausschließlich Einrichtungen und Aus-


stattungen ohne Fahrzeuge. 


Das Umlaufvermögen verminderte sich um 14.000 € durch die Reduzierung der Forderungen 


aus Lieferungen und Leistungen um 4.700 € und der flüssigen Mittel um 13.300 € bei gleich-


zeitiger Zunahme der Vorräte um 1.600 €, der sonstigen Vermögensgegenstände um 400 € und 


der Rechnungsabgrenzungsposten um 2.000 €. 


Die Intensität des langfristig gebundenen Vermögens beträgt 92,0 % (Vorjahr: 92,1 %); die 


Umlaufintensität hat sich von 7,9 % auf 8,0 % des Vermögens am 31. Dezember 2010 erhöht. 


38 Das langfristige Kapital verringerte sich um 208.800 € durch die Reduzierung der Sonderposten 


aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens um 135.700 € 


und den Jahresfehlbetrag 2010 von 73.100 €. 


Das kurzfristige Kapital verminderte sich um 5.300 € durch die Reduzierung des Bestands an 


Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 9.700 €, der die Zunahme der Rück-


stellungen um 200 € sowie der sonstigen Verbindlichkeiten um 4.200 € entgegenwirken. 


Die Eigenkapitalquote beträgt 98,8 % (Vorjahr: 98,8 %), die Fremdkapitalquote unverändert 


1,2 % des Kapitals am 31. Dezember 2010. 


oOo 
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2. Finanzlage 


39 Der zusammengefaßte Liquiditäts- bzw. Kapitalanlagevergleich ergibt im Geschäftsjahr folgen-


des Bild: 
Verän-
derung


EUR % EUR % EUR
Liquidität (kurzfristiger Bereich)


Vorräte 18.600 27,3 17.000 23,2 1.600        
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 97.100 142,6 101.800 138,7 4.700-       
Sonstige Vermögensgegenstände 2.400 3,5 2.000 2,7 400
Flüssige Mittel 319.800 469,6 333.100 453,8 13.300-     
Rechnungsabgrenzungsposten 9.900 14,5 7.900 10,8 2.000


Vorhandene Mittel 447.800 657,5 461.800 629,2 14.000-     
Kurzfristiges Kapital 68.100 100,0 73.400 100,0 5.300-       


Liquiditätsüberschuß 379.700 557,5 388.400 529,2 8.700-       
Kapitalanlage (mittel- und
   langfristiger Bereich)


Langfristig gebundenes Vermögen 5.153.600 100,0 5.353.700 100,0 200.100-   
Finanziert durch:
Eigenkapital 5.533.300 107,4 5.742.100 107,3 208.800-   


Kapitalanlageüberdeckung 379.700 7,4 388.400 7,3 8.700-       


31.12.2010 31.12.2009


 


40 Aus der vorstehenden tabellarischen Übersicht ergeben sich folgende Liquiditätszahlen: 


31.12.2010 31.12.2009
% %


Barliquidität (Liquidität I. Grades)
Flüssige Mittel x 100 469,6 453,8
Kurzfristiges Fremdkapital


Einzugsbedingte Liquidität (Liquidität II. Grades)
(flüssige Mittel + Forderungen + Rechnungsabgrenzungsposten) x 100 630,2 606,0
Kurzfristiges Fremdkapital


Umsatzbedingte Liquidität (Liquidität III. Grades)
Umlaufvermögen x 100 657,5 629,2
Kurzfristiges Fremdkapital  
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41 Der Eigenbetrieb weist zum 31. Dezember 2010 einen Liquiditätsüberschuß von 379.700 € aus, 


der sich im Vergleich zum Vorjahr um 8.700 € verringert hat. Die Liquidität des Pflegeheims 


ist zum 31. Dezember 2010 ausreichend, weil kurzfristige Verpflichtungen von 68.100 € durch 


vorhandene Mittel von 447.800 € gedeckt waren. Eine Kreditlinie besteht zum Bilanzstichtag 


nicht. 


Das langfristig gebundene Vermögen von 5.153.600 € war zum 31. Dezember 2010 zu 107,4 % 


(Vorjahr: 107,3 %) durch Eigenmittel gedeckt. Die Kapitalanlageüberdeckung beträgt zu 


diesem Zeitpunkt 379.700 €.  


oOo 
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3. Entwicklung der Zahlungsströme 


42 Die Ursachen für die Verminderung des Fonds liquider Mittel (Kassenbestand und Guthaben 


bei Kreditinstituten) um 13.300 € auf 319.800 € zeigt eine Gegenüberstellung bei der Mittel-


herkunft und Mittelverwendung in Form einer Kapitalflußrechnung der Bereiche 1. laufende 


Geschäftstätigkeit, 2. Investitionen und 3. Finanzierung, die den Deutschen Rechnungslegungs-


standard Nr. 2 (DRS 2) beachtet: 


Verän-
2010 2009 derung


EUR EUR EUR EUR EUR
1. Laufende Geschäftstätigkeit


Jahresfehlbetrag 73.100-    52.900-    20.200-    
Erträge aus Anlagenabgängen 0 1.800-       1.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 135.700-   191.200-   55.500
Abschreibungen auf das Anlagevermögen 213.400 214.000 600-         


77.700 21.000 56.700
Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen 0 1.800 1.800-      


Interner Cash flow 5.200 30.100-    35.300
Veränderung des kurzfristigen Umlaufvermögens


Mittelherkunft 4.700 5.100 400-         
Mittelverwendung 4.000-       26.700-     22.700


700 21.600-     22.300
Veränderung der kurzfristigen Verbindlichkeiten
   einschließlich der Rechnungsabgrenzungsposten
     und Rückstellungen


Mittelherkunft 4.400 14.900 10.500-    
Mittelverwendung 9.700-       14.500-     4.800


5.300-       400 5.700-      


4.600-      21.200-    16.600
Mittelzufluß (Cash flow) aus laufender
   Geschäftstätigkeit (Vorjahr: -abfluß) 600 51.300-    51.900


2. Investitionen
Investitionen in Sachanlagen 13.500-     11.000-     2.500-      
Mittelabfluß (Cash flow)
   aus Investitionstätigkeit 13.500-    11.000-    2.500-      


3. Finanzierungen
Veränderung langfristiger sonstiger 
Vermögensgegenstände 400-          600 1.000-      
Mittelabfluß (Cash flow) aus
   Finanzierungstätigkeit (Vorjahr: -zufluß) 400-         600 1.000-      
Zahlungswirksame Veränderung
  des Finanzmittelbestands 13.300-    61.700-    48.400
Finanzmittelbestand am 1.1. 333.100 394.800 61.700-    


Finanzmittelbestand am 31.12. 319.800 333.100 13.300-    


 


43 Gegenüber dem 1. Januar 2010 hat sich der Finanzmittelbestand um 13.300 € auf 319.800 € 


verringert. Der Mittelzufluß aus laufender Geschäftstätigkeit beläuft sich 2010 auf 600 €, der 


Mittelabfluß aus Investitionstätigkeit beträgt 13.500 €, der Mittelabfluß aus Finanzierungstätig-


keit 400 €. 
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Die aus Eigenmitteln finanzierten Abschreibungen von 77.700 € erhöhten den Cash flow aus 


laufender Geschäftstätigkeit und sind bei einem internen Cash flow von 5.200 € erstmals zu 


6,69 % verdient. 


44 Eine Zusammenfassung zeigt folgende Darstellung: 


 2010  2009  
Verän- 
derung 


 EUR  EUR  EUR 


Mittelzufluß aus laufender Geschäftstätigkeit 
(Vorjahr: -abfluß) 600  -  51.300 51.900


Mittelabfluß aus Investitionstätigkeit -  13.500 -  11.000 -     2.500
Mittelabfluß aus Finanzierungstätigkeit  


(Vorjahr: -zufluß) -       400 600 -     1.000


 - 13.300 -  61.700 48.400
Bestand an Mitteln am 1.1. 333.100 394.800 -   61.700


Bestand an Mitteln am 31.12. 319.800333.100 -   13.300


oOo 
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4. Ertragslage 


45 Die zusammengefaßte Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezem-


ber 2010 stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar: 


Verän-
derung


EUR % EUR % EUR
Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen
   gemäß PflegeVG 1.465.400 69,8 1.481.500 69,7 16.100-    
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 456.600 21,8 454.900 21,4 1.700
Erträge aus Zusatzleistungen und
   Transportleistungen nach PflegeVG 52.700 2,5 44.200 2,1 8.500
Erträge aus gesonderter Berechnung
   von Investitionskosten 77.600 3,7 70.700 3,3 6.900
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 12.200 0,6 7.000 0,3 5.200
Sonstige betriebliche Erträge 33.500 1,6 68.800 3,2 35.300-    


2.098.000 100,0 2.127.100 100,0 29.100-    
Personalaufwand 1.667.800-   79,5-   1.727.300-  81,2-  59.500
Materialaufwand 360.100-      17,2-   359.700-     16,9-  400-         
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 5.400-          0,3-     4.600-         0,2-    800-         
Steuern, Abgaben, Versicherungen 25.400-        1,2-     23.500-       1,1-    1.900-      
Mieten, Pacht, Leasing 11.600-        0,6-     10.200-       0,5-    1.400-      


27.700         1,2       1.800           0,1      25.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 135.700 6,5 191.200 9,0 55.500-    
Abschreibungen 213.400-      -10,2 214.100-     10,0-  700
Aufwendungen für Instandhaltung
   und Instandsetzung 47.100-        2,2-     43.900-       2,1-    3.200-      


Zwischenergebnis 97.100-        4,7-     65.000-       3,0-    32.100-    
Zinserträge 8.000 0,4 9.400 0,4 1.400-      


Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 89.100-        4,3-     55.600-       2,6-    33.500-    
Außerordentliche Erträge 18.300 0,9 1.400 0,1 16.900
Außerordentliche Aufwendungen 2.300-          0,1-     500-            0,0      1.800-      
Weitere Erträge 0 0,0 1.800           0,1      1.800-      


Jahresfehlbetrag 73.100-        3,5-     52.900-       2,4-    20.200-    
Entnahmen aus Gewinnrücklagen
   aus Betriebsmittelrücklagen 105.500 5,0 158.400 7,4 52.900-    
Einstellungen in Gewinnrücklagen
   in Betriebsmittelrücklagen 32.400-        1,5-     105.500-     5,0-    73.100      
Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0 0,0 0 0,0      0


2010 2009


 


46 Die Einrichtung hat 2010 einen Jahresfehlbetrag von 73.100 € erzielt, der sich gegenüber dem 


Vorjahr um 20.200 € erhöht hat. Die Heimleitung hat den Jahresfehlbetrag mit den Entnahmen 


aus Betriebsmittelrücklagen von 105.500 € verrechnet und danach 32.400 € in Betriebsmittel-


rücklagen eingestellt. Entsprechende Beschlüsse wird das zuständige Organ bei der Feststellung 


des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 fassen. 
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47 Die betrieblichen Erträge haben sich gegenüber dem Vorjahr um 29.100 € verringert und be-


treffen Erträge aus: 
 


2010 
  


2009 
 Verän- 


derung 
EUR  EUR  EUR 


Allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG 1.465.400  1.481.500 - 16.100
Unterkunft und Verpflegung 456.600 454.900 1.700
Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG 52.700 44.200 8.500
Gesonderter Berechnung von Investitionskosten 


gegenüber Pflegebedürftigen 77.600
 


70.700 6.900
Zuweisungen und Zuschüssen zu Betriebskosten 12.200 7.000 5.200
Sonstigen betrieblichen Erträgen  33.500 68.800 - 35.300


2.098.000 2.127.100 - 29.100


48 Die Verringerung der betrieblichen Erträge resultiert im wesentlichen aus den um 35.300 € ver-


minderten sonstigen betrieblichen Erträgen durch die Reduzierung der Anteilsfinanzierung für 


Ausbildungsplätze um 22.300 € aufgrund Beendigung der Ausbildung zu Altenpflegerinnen 


und Altenpflegern sowie durch die Verminderung der Erträge aus Inkontinenzmaterial-


pauschalen um 12.100 €, bedingt durch veränderte Abrechnungsmodalitäten. 


49 Die sonstigen betrieblichen Erträge von 33.500 € sind Erträge aus: 
 


2010  
 


2009  
Verän- 
derung 


EUR  EUR  EUR 


Gäste- und Mitarbeiterverpflegung 2.400 4.100 -   1.700
Inkontinenzmaterialerstattungen 8.900 21.100 - 12.200
Mieten und Pachten 800  800 0
Wäschenamen Thermo-Tex 100  500 -      400
Lohnfortzahlungserstattungen 6.300 5.100 1.200
Versicherungserstattungen 1.200 1.500 -      300
Anteilsfinanzierung für Ausbildungsplätze 12.500 34.800 - 22.300
Sonstigen betrieblichen Erträgen 1.300 900 400


33.500 68.800 - 35.300


50 Der Personalaufwand hat sich um 59.500 € auf 1.667.800 € verringert bei gleichzeitiger 


Reduzierung des mit dem Eigenbetrieb in Arbeitsrechtsverhältnissen stehenden Personal-


bestands um 2,37 Vollkräfte. Dagegen wirken die Tariferhöhungen und Einmalzahlungen in 


2010.  
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51 Der Materialaufwand von 360.100 € enthält: 
 


2010 
  


2009 
 Verän- 


derung 
EUR  EUR  EUR 


Aufwendungen für 
Lebensmittel 120.800


 


121.400 -      600
Zusatzleistungen 21.600 33.300 - 11.700
Wasser, Energie und Betriebsstoffe 90.100 96.900 -   6.800
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 127.600 108.100 19.500


360.100 359.700 400


52 Die Verringerung der Aufwendungen für Zusatzleistungen um 11.700 € auf 21.600 € ist im we-


sentlichen auf den Rückgang des pflegerischen und medizinischen Bedarfs um 9.200 € im Zu-


sammenhang mit veränderten Abrechnungsmodalitäten für Inkontinenzprodukte zurückzu-


führen. Die Zunahme der Aufwendungen für Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf um 19.500 € 


resultiert im wesentlichen aus der Vergabe der Reinigungsleistungen ab August 2010 an 


Dienstleister. 


53 Die Steuern, Abgaben, Versicherungen von 25.400 € (Vorjahr: 23.500 €) betreffen: 


 
 


2010 
  


2009 
 Verän- 
derung 


EUR  EUR  EUR 


Kraftfahrzeugsteuer 200  300 -    100
Versicherungsbeiträge 8.700  8.700  0
Abgaben, Gebühren und Grundstückslasten 16.500  14.500 2.000


 25.400 23.500 1.900


54 Die Aufwendungen für Mieten, Pacht, Leasing entstanden im wesentlichen aus Nutzungs-


gebühren für das EDV-Programm „DATEV“, aus Leasinggebühren für ein Fahrzeug, aus Miet-


zahlungen für die Brandmeldeanlagenaufschaltung sowie für MOTOmed. 


55 Die Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung von 47.100 € entstanden aus Repara-


turleistungen an Gebäuden und Außenanlagen von 13.100 €, an technischen Anlagen von 


6.700 €, an Einrichtungen und Ausstattungen von 10.000 € sowie an Fahrzeugen von 800 €. 


Hinzu kommen Wartungskosten von 16.500 €. 


56 Die außerordentlichen Erträge von 18.300 € sind ausschließlich periodenfremde Erträge, die 


überwiegend durch nicht zahlungspflichtig gewordene Verbindlichkeiten und Betriebskostenzu-


schußnachzahlungen entstanden. 
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57 Die außerordentlichen Aufwendungen von 2.300 € sind periodenfremde Aufwendungen von 


1.700 € und Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens von 600 €. Die 


periodenfremden Aufwendungen entstanden aus Gehaltsnachzahlungen, nachträglichen Bei-


trägen zur Künstlersozialkasse und Nachzahlungen von Energiekosten. 


oOo 
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III.  Anhang 


58 Im Anhang (Anlage 3) sind die auf die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandten 


Bilanzierungs- und Abschreibungsmethoden ausreichend erläutert. Auf Angaben zu den Bezü-


gen der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr. 9a HGB wurde aus Gründen des Datenschutzes ge-


mäß § 286 Absatz 4 HGB zutreffend verzichtet. 


Alle sonstigen gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang über-


nommenen Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und zu-


treffend. 


oOo 
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IV.  Lagebericht 


59 Nach dem Ergebnis meiner Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen werden der Ge-


schäftsverlauf und die Lage des Eigenbetriebs im Lagebericht so dargestellt, daß ein den tat-


sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Der Lagebericht enthält aus-


reichende Erläuterungen über Geschäftsverlauf und Lage der Einrichtung und stellt die wesent-


lichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 


Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluß des Geschäftsjahres, sind im Lagebericht be-


schrieben. 


Der Lagebericht entspricht den Grundsätzen einer getreuen Rechenschaft und steht im Einklang 


mit dem Jahresabschluß. 


oOo 
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V. Gesamtaussage 


60 Der Jahresabschluß vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 


in seiner Gesamtaussage, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Ver-


lustrechnung, Anhang und dem Lagebericht ergibt, ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-


sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Ich verweise 


hierzu auf meine Ausführungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (vgl. Tz. 35 bis 


Tz. 57) und auf die Erläuterungen der Heimleitung im Lagebericht (Anlage 4).  


Die auf den Jahresabschluß angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgten 


unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (going concern). 


ooOoo 
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E) Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags 


61 Über das Ergebnis von Erweiterungen des Prüfungsauftrags, die sich aus der Eigenbetriebs-


satzung und der Gemeindeordnung ergeben und sich nicht unmittelbar auf den Jahresabschluß 


oder Lagebericht beziehen, berichte ich in diesem Berichtsabschnitt. 


I. Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem 


62 Ich habe das Vorhandensein eines Risikofrüherkennungssystems (Festlegung von Be-


obachtungsbereichen, Bestimmung von Frühwarnindikatoren, Ermittlung von Sollwerten und 


Toleranzgrenzen, Festlegung der Informationsverarbeitung), seine Überwachung und dessen 


angemessene Funktionsweise in Stichproben geprüft. 


Ein Risikofrüherkennungssystem ist eingerichtet und wird ständig aktualisiert. Die Einrichtung er-


stellt hierin u.a. einen jährlichen Wirtschaftsplan. Es erfolgt monatlich eine Gegenüberstellung 


von Aufwendungen und Erträgen und der Abgleich mit dem Wirtschaftsplan. Darüber hinaus wird 


die Kapazitätsauslastung mindestens monatlich ausgewertet. Aufgrund der Auswertungsergeb-


nisse wird die Ausgabenpolitik ständig an die realistische Entwicklung, zum Beispiel der Kapazi-


tätsauslastung, angepaßt. Hinzu kommen die Überwachung des Personaleinsatzes vor allem im 


Pflegebereich sowie Maßnahmen zur Verringerung von Urlaubstage- und Mehrstundenhäufungen. 


Ein Liquiditätsplan mit Soll-Ist-Vergleich ist nach Auskunft der Heimleitung aufgrund der guten 


finanziellen Situation nicht erforderlich.  


oOo 
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II.  Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung 


63 Gemäß § 131 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt wurde der Prüfungsauftrag 


auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung erweitert. Die Prüfung erstreckt 


sich auch auf die Einrichtung des Risikofrüherkennungssystems (vgl. Tz. 62) sowie weiterhin 


auf die Eigenbetriebsorganisation und dessen Dokumentation. Den Fragenkatalog zur Prüfung 


der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 


HGrG mit den mir zu den einzelnen Fragen erteilten Auskünften und meinen Prüfungsfest-


stellungen dazu ist diesem Bericht als Anlage 7 beigefügt. 


1. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation 


64 Organ des Eigenbetriebs ist der Heimausschuß (§ 4 der Eigenbetriebssatzung); er ist Ausschuß 


nach besonderen Rechtsvorschriften im Sinne § 48a Gemeindeordnung. Der Heimausschuß be-


steht gemäß § 12 Absatz 1 und 3 der Hauptsatzung aus mindestens 6 Mandatsträgern des Stadt-


rates, 2 Vertretern des Eigenbetriebs und dem vom Oberbürgermeister namentlich benannten 


Vorsitzenden. Der Heimausschuß ist 2010 satzungsgemäß bestellt. Durch den Heimausschuß 


werden die Aufgaben, die in der Gemeindeordnung und in der Eigenbetriebsverordnung für 


Aufsichtsorgane festgeschrieben sind, wahrgenommen. Die Regelungen sind für die Größe des 


Eigenbetriebs ausreichend. Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Heimleitung sind in den 


§§ 6 bis 9 der Betriebssatzung ausführlich beschrieben. Sonstige notwendige schriftliche 


Weisungen bestehen in Form von Stellenbeschreibungen in den Personalakten und durch 


detaillierte unterschriebene Dienstanweisungen, die ständig aktualisiert und dokumentiert 


werden. Weitere Grundlage für die Betriebsorganisation ist das Qualitätsmanagementhandbuch 


gemäß DIN EN ISO 9001:2000.  


oOo 
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2. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums 


65 Die im Geschäftsjahr 2010 abgewickelten Geschäfte stehen im Einklang mit den gesetzlichen 


Vorschriften und der Eigenbetriebssatzung. Aufgrund der überschaubaren Größe der Ein-


richtung ist ein Organisationsplan im eigentlichen Sinne nicht erforderlich. Die Strukturen und 


Verantwortlichkeiten sind durch die Eigenbetriebssatzung, die Stellenbeschreibungen und die 


Dienstanweisungen der Heimleitung ausreichend geregelt.  


Die Einrichtung erstellt einen jährlichen Wirtschaftsplan mit Vermögens-, Finanz- und In-


vestitionsplan. Es erfolgt monatlich eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen und 


der Abgleich mit dem Vermögensplan. Es gilt der am 15. September 2009 durch den Heim-


ausschuß für das Geschäftsjahr 2010 beschlossene Wirtschaftsplan. Aufgrund der unterjährigen 


Auswertungsergebnisse des Plan-Ist-Vergleichs wird die Ausgabenpolitik, soweit diese durch die 


Heimleitung beeinflußbar ist, ständig an die realistische Entwicklung, zum Beispiel der Kapazi-


tätsauslastung, angepaßt. Hinzu kommen die Überwachung des Personaleinsatzes vor allem im 


Pflegebereich sowie Maßnahmen zur Verringerung von Urlaubstage- und Mehrstundenhäufungen.  


Eine Dienstanweisung zur Kontenführung und Überwachung der Geldkonten sowie zur Füh-


rung der Kassen ist in Kraft und regelt die einrichtungsspezifischen Vorgänge ausreichend. Bei 


gegebener Notwendigkeit erfolgt eine Aktualisierung und anschließende Übergabe an die der 


Dienstanweisung unterliegenden Mitarbeiter. 


oOo 
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3. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit 


66 Die im Geschäftsjahr 2010 abgewickelten Geschäfte stehen im Einklang mit den gesetzlichen 


Vorschriften sowie mit der Eigenbetriebssatzung. 


ooOoo 
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F) Wiedergabe des Bestätigungsvermerks  


67 Nach dem abschließenden Ergebnis meiner Prüfung habe ich dem Jahresabschluß des 


„Städtischen Pflegeheims Am Lutzepark“ - Eigenbetrieb der Stadt Köthen -, Köthen (An-


halt), für das Geschäftsjahr 2010 in der Fassung der Anlagen 1 bis 4 folgenden, hier im 


Wortlaut wiedergegebenen, Bestätigungsvermerk erteilt:  


„Unter der Bedingung, daß die Ergebnisverwendung 2010 durch den Heimausschuß fest-


gestellt wird, erteile ich den nachstehenden Bestätigungsvermerk: 


Bestätigungsvermerk des Abschlußprüfers  


Ich habe den Jahresabschluß - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 


Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht 2010 des „Städtischen 


Pflegeheims Am Lutzepark“ - Eigenbetrieb der Stadt Köthen -, Köthen (Anhalt), für das Ge-


schäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 geprüft. Durch die Eigenbetriebs-


Verordnung des Landes Sachsen-Anhalt und § 131 Absatz 1 der Gemeindeordnung wurde 


der Prüfungsauftrag erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen 


Verhältnisse des Eigenbetriebs, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, die Ent-


wicklung der Vermögens- und Ertragslage, der Liquidität und Rentabilität, verlustbringende 


Geschäfte und deren Ursachen sowie auf die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlust-


rechnung ausgewiesenen Jahresfehlbetrags. Die Buchführung und die Aufstellung von 


Jahresabschluß und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 


ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der 


Eigenbetriebssatzung und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs liegen in der 


Verantwortung der Heimleitung des Eigenbetriebs. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage 


der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluß unter Ein-


beziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 


Ich habe meine Jahresabschlußprüfung nach § 317 HGB und § 131 Absatz 1 Gemeinde-


ordnung unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 


Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlußprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so 


zu planen und durchzuführen, daß Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die 


Darstellung des durch den Jahresabschluß unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-


mäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, 


Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 


werden und daß mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaft-


lichen Verhältnisse des Eigenbetriebs Anlaß zu Beanstandungen geben. Bei der Fest-


legung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
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über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen 


über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit 


des internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahres-


abschluß und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die 


Prüfung umfaßt die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 


wesentlichen Einschätzungen der Heimleitung sowie die Würdigung der Gesamtdar-


stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, daß meine 


Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet. 


Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.  


Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 


der Jahresabschluß den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrecht-


lichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Eigenbetriebssatzung und ver-


mittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 


Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigen-


betriebs. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluß, vermittelt insgesamt 


ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der 


zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 


Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs geben nach meiner Beurteilung kei-


nen Anlaß zu wesentlichen Beanstandungen.  


 


Magdeburg, den 28. April 2011 


 


 


 gez. Dr. Klemm 


 Wirtschaftsprüfer“ 
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68 Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten 


Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor meiner erneuten Stellungnahme, sofern hierbei 


mein Bestätigungsvermerk zitiert oder auf meine Prüfung hingewiesen wird; ich weise ins-


besondere auf § 328 HGB hin. 


Magdeburg, den 28. April 2011 


 


 


 


 


 


 


 Dr. Klemm 


 Wirtschaftsprüfer  
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 Anlage 2


"Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark", Köthen (Anhalt)


- Eigenbetrieb der Stadt Köthen -


Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010


2009
EUR EUR EUR


1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG 1.465.442,16 1.481.500
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 456.588,21 454.900
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG 52.650,00 44.200
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von 


Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 77.601,51 70.700
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 12.174,81 7.000
6. Sonstige betriebliche Erträge 33.497,36 68.800


2.097.954,05 2.127.100
7. Personalaufwand


a) Löhne und Gehälter 1.360.717,28 1.408.800


b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen 307.132,43 318.500
davon für Altersversorgung 48.494,59 € (Vorjahr: 50.300 €) 


8. Materialaufwand
a) Lebensmittel 120.777,84 121.400
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen 21.596,92 33.300
c) Wasser, Energie, Brennstoffe 90.104,52 96.900
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 127.642,46 108.100


9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 5.386,37 4.600
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen 25.434,51 23.500
11. Mieten, Pacht, Leasing 11.579,63 10.200


2.070.371,96 2.125.300


27.582,09 1.800
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 135.723,08 191.200
13. Abschreibungen  


a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-
stände und Sachanlagen 213.387,56 213.900


b) Abschreibungen auf Forderungen 0,00 200
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung 47.128,19 43.900


260.515,75 258.000


Zwischenergebnis 97.210,58-      65.000-     
15. Zinsen und ähnliche Erträge 8.048,08 9.400


16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 89.162,50-      55.600-     
17. Außerordentliche Erträge 18.303,70 1.400
18. Außerordentliche Aufwendungen 2.287,92 500
19. Weitere Erträge 0,00 1.800


20. Außerordentliches Ergebnis 16.015,78 2.700


21. Jahresfehlbetrag 73.146,72-      52.900-     
22. Entnahmen aus Gewinnrücklagen


aus Betriebsmittelrücklagen 105.535,45 158.400
23. Einstellungen in Gewinnrücklagen


in Betriebsmittelrücklagen 32.388,73 105.500


24. Bilanzgewinn/Bilanzverlust  0,00 0               
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Anhang 
des „Städtisches Pflegeheims Am Lutzepark“  


- Eigenbetrieb der Stadt Köthen -, Köthen (Anhalt), 
für das Geschäftsjahr 2010 


 
Bei den Angaben wurde teilweise von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 
HGB Gebrauch gemacht. 
 
A. Angaben der auf die Posten der Bilanz und Gewinn- und  
 Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 ist nach § 4 der Verordnung über die Rech-
nungs- und Buchführungspflichten der Pflegeeinrichtungen (Pflege-Buchführungsverordnung 
− PBV) und nach den geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt 
worden. Die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgen unter 
Beachtung des § 4 Absatz 1 und 5 der PBV und der Vorschriften des HGB für Kapitalgesell-
schaften sowie der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. 
 
 1. Anlagevermögen 
 


Das Anlagevermögen ist grundsätzlich mit Anschaffungs-/Herstellungskosten unter Be-
rücksichtigung planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. 
 
Das Grundstück in der Langen Straße 38 wurde von der Stadt Köthen an das Pflegeheim 
übertragen, dieses wurde mit dem Wert laut Bodenrichtwertkarte aktiviert. 
 


 Die Abschreibungszeiträume für das bewegliche Anlagevermögen entsprechen grundsätz-
lich den steuerlichen AfA-Tabellen und betragen je nach betrieblicher Nutzungsdauer 
2 bis 10 Jahre. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten von 150,00 € bis 
1.000,00 € zuzüglich Umsatzsteuer werden im Jahr des Zugangs entsprechend der Vor-
schrift des § 6 Absatz 2a EStG in einem Sammelposten zusammengefasst, der im be-
treffenden Geschäftsjahr und in den darauffolgenden vier Geschäftsjahren zu jeweils 1/5 
abgeschrieben wird. Der Zugang der geringwertigen Anlagegüter wird bei der Entwicklung 
des Anlagevermögens (Anlage 1 zum Anhang) nach Ende des fünfjährigen Abschreibungs-
zeitraumes als Abgang behandelt. Abgänge werden zeitanteilig abgeschrieben. 


Von der Bewertungsfreiheit des § 6 Abs. 2 EStG wurde kein Gebrauch gemacht. 
 
 2. Umlaufvermögen 
 


Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wird allen erkennbaren Ri-
siken durch angemessene Abwertung Rechnung getragen. Die Forderungen und sonstigen 
Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bilanziert; davon haben 700,00 € eine Rest-
laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren und 99.458,03 € eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.  


 
 Für den Bedarf an Wäsche und Geschirr wurde ein Festwert gebildet, der unter der Positi-


on Vorräte erfasst ist. Lebensmittel und sonstige Verbrauchsmaterialien wurden per Stich-
tagsinventur körperlich aufgenommen. 
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 3. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen 


In den Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlage-
vermögens wurden Investitionszuschüsse eingestellt, die für aktivierungsfähige Maß-
nahmen verwendet wurden. Sie stellen den Finanzierungsgegenwert zu den unter dem An-
lagevermögen ausgewiesenen Buchwerten jener Anlagegüter dar, die mit den In-
vestitionszuschüssen beschafft wurden. Der Sonderposten wird jährlich ertragswirksam in 
der Höhe aufgelöst, die dem Betrag der Abschreibungen der mit den Zuschüssen 
finanzierten Anlagegüter entspricht. Damit werden diese Abschreibungen im Jahres-
abschluss neutralisiert. 


 4. Rückstellungen 
 


Rückstellungen werden in Höhe der erwarteten Inanspruchnahme angesetzt. Aufgrund der 
derzeitigen Altersstruktur des Personals der Einrichtung wurde keine Rückstellung für Al-
tersteilzeit gebildet.  
Ferner wird auch keine Rückstellung für Archivierungskosten gebildet, da die Archi-
vierung von der Stadt Köthen übernommen wird und der Einrichtung somit keine Kosten 
entstehen. 


 5. Verbindlichkeiten 
 


Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Alle in der Bilanz 
zum 31. Dezember 2010 ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu 
einem Jahr. 
 
Nach § 251 HGB in Verbindung mit § 4 Absatz 1 Satz 3 PBV und Anlage 1 PBV angabe-
pflichtigen Haftungsverhältnisse und Eventualverbindlichkeiten aus Ansprüchen auf Er-
stattung von Fördermitteln liegen nicht vor. 
 
Die sich nicht aus der Bilanz zum 31.12.2010 ergebenden Zahlungsverpflichtungen aus 
langfristigen Miet- und Leasingverträgen belaufen sich für 2011 auf rund 9.500 €. 


 6. Gewinn- und Verlustrechnung 
 


In der Gewinn- und Verlustrechnung sind die Abschreibungen auf Basis historischer An-
schaffungs-/Herstellungskosten angesetzt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach 
dem Gesamtkostenverfahren erstellt. 
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B. Erläuterungen zum Jahresabschluss 
 
 Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2010 
 


(alle Angaben in Euro) 
      Gesamt- mit einer Restlaufzeit von Jahren 
        betrag    bis zu 1   1 bis 5         über 5 
 


1. Verbindlichkeiten aus 
 Lieferungen und Leistungen 19.498,19 19.498,19 0,00 0,00 


 
2. Sonstige Verbindlichkeiten    7.430,36 7.430,36 0,00 0,00 


  
Stand 31.12.2010 26.928,55 26.928,55 0,00 0,00 


 
Stand 31.12.2009 (Vorjahr) 32.383,05 32.383,05 0,00 0,00 
 
 
Zum 31. Dezember 2010 bestehen keine Verbindlichkeiten aus Steuern oder der sozialen 
Sicherheit. 


 
 Entwicklung der Gewinnrücklagen - Betriebsmittelrücklagen 


 2010  2009 
 EUR  EUR 


Stand am 1.1. 105.535,45 158.428,92 
Entnahmen - 105.535,45 - 158.428,92 
Einstellungen 32.388,73 105.535,45 


Stand am 31.12. 32.388,73 105.535,45 


 
 


C. Erläuterungen der Gewinn- und Verlustrechnung 


Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG 


Sie betreffen im wesentlichen Erlöse aus Pflegeleistungen der stationären Altenhilfeein-
richtung. 


Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 


Hierunter sind Erträge aus sogenannten Hotelkosten der Bewohner aller Pflegestufen aus-
gewiesen. 


Erträge aus der gesonderten Berechnung von 
Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 


Hierunter werden entsprechend den Vorschriften der PBV die Erträge aus gesonderter Be-
rechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen in der stationären Altenhilfe 
ausgewiesen. 
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Zuweisungen und Zuschüsse zu den Betriebskosten 
 
Hierunter sind die Zuschüsse der öffentlichen Hand erfasst.  


Sonstige betriebliche Erträge 
 
Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen im wesentlichen Erstattungen für Inkontinenz-
material und aus Versicherungsleistungen für Schäden sowie die Anteilsfinanzierung für 
Ausbildungsplätze.  


Personalaufwand 
 
Der Personalaufwand betrifft die Aufwendungen für das eigene Personal. Der im Jahres-
durchschnitt 2010 vorhandene Personalbestand betrug 41,64 Vollkräfte (Vorjahr: 44,01 Voll-
kräfte). Hinzu kommt 1 Auszubildender. Der Personalaufwand hat sich um 59.500 € auf 
1.667.800 € verringert bei gleichzeitiger Reduzierung des mit dem Eigenbetrieb in Arbeits-
rechtsverhältnissen stehenden Personalbestands um 2,37 Vollkräfte. Dagegen wirken die Ta-
riferhöhungen und Einmalzahlungen in 2010. 


Materialaufwand 
 
Im Materialaufwand sind Aufwendungen für Lebensmittel, medizinischen, therapeutischen 
und pflegerischen Sachbedarf, Betreuungsleistungen, Wasser und Abwasser, Energie und 
Brennstoffe sowie Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf enthalten. 


Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 
 
Es handelt sich um Aufwendungen für die dezentrale Gehaltsabrechnung. 


Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 
 
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind die Auflösungen der Sonderposten in 
Höhe der jährlichen Abschreibung auf den zuschussfinanzierten Anteil des Anlagevermögens. 


Außerordentliche Erträge 
 
In den außerordentlichen Erträgen von 18.303,70 € sind periodenfremde Erträge im wesent-
lichen aus der Erstattung des Einstellungszuschusses für einen Mitarbeiter der Küche sowie 
die Zahlung von Verwahrgeldern der Stadt Köthen in Höhe von 16.614,06 € enthalten. Diese 
Verwahrgelder wurden im Rahmen der Baumaßnahmen von der Stadt Köthen einbehalten. 


Außerordentliche Aufwendungen 
 
Die außerordentlichen Aufwendungen beinhalten periodenfremde Aufwendungen von 
1.713,92 € aus Gehaltsnachzahlungen, Nachzahlungen für Strom sowie Zahlung an die Künst-
lersozialkasse vorheriger Jahre und  Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des 
Anlagevermögens von 574,00 €. 
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D. Sonstige Angaben 
 
 Unternehmensorgane 
 
 Heimleiterin: 
 Annemarie Reinfeld 
 


 Heimausschuss 


 Vorsitzender: Herr Alexander Frolow  
 Herr Michael Buchheim  
 Frau Corinna Schrader 
 Herr Rüdiger Buchheim 
 Herr Dr. Michael Deißner  
 Frau Renate Schmidt 
 Frau Martina Mette 
 Herr Wolfgang Siewert 
 Frau Annette Werndl.  
 
 
Köthen, den 11. April 2011  


„Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark“ 
 
 
 
 
 
 


Reinfeld 
Heimleiterin 


Anlagen: 
Anlage 1: Anlagennachweis gemäß § 4 Absatz 1 Nr. 3 PBV 
Anlage 2: Fördernachweis gemäß § 4 Absatz 1 Nr. 3 PBV 
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Lagebericht zum Jahresabschluss 2010 
„Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark“ Köthen 


 
 
 


A. Darstellung des Geschäftsverlaufs 


Das „Städtische Pflegeheim Am Lutzepark“ verfügte im Geschäftsjahr 2010 über insgesamt 
80 anerkannte Pflegeplätze. Die durchschnittliche Kapazitätsauslastung betrug 98,27 %, sie 
hat sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich erhöht. 
 
Übersicht Belegung: Auslastungsgrad in Prozent - einschließlich der Krankenhaustage 
 
Zeitraum: Januar - Juni 2010 
 
Bewohneranzahl 78,03 75,82 75,45 76,03 79,45 79,93 
Auslastungsgrad 97,54 % 94,78 % 94,31 % 95,04 % 99,31 % 99,92 % 
 
Zeitraum: Juli - Dezember 2010 
 
Bewohneranzahl 79,97 78,10 80,20 80,58 80,67 79,19 78,62 
Auslastungsgrad/ Gesamt 99,96 % 97,62 % 100,25 % 100,73 % 100,83 % 98,99 % 98,27 % 


 
Das Durchschnittsalter der Bewohner betrug am Stichtag 31.12.2010  83,7 Jahre. 
Zum Stichtag 31.12.2010 wohnten 66 Frauen und 10 Männer in der Einrichtung. 
 
Gesamtzugänge 2010  46 Bewohner 
Auszüge/Sterbefälle  49 Bewohner 
 
Pflegestufe  Zugänge Sterbefälle 
   
Pflegestufe I 21  1 
Pflegestufe II 21 19 
Pflegestufe III  4 28 
Pflegestufe III Härtefälle    1 
Gesamt: 46 49 �


Anzahl Bewohner über   100 Jahre    0 
Anzahl Bewohner zwischen    99 und   90 Jahren  16 
Anzahl Bewohner zwischen    89 und   80 Jahren  46 
Anzahl Bewohner zwischen    79 und   70 Jahren  10 
Anzahl Bewohner zwischen    69 und   60 Jahren    4 �
Die älteste Bewohnerin ist 95 Jahre alt und Heimbeiratsvorsitzende. 
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Stand der Pflegestufen per Stichtag  
 


2007 2008 2009 2010
Pflegestufe 1 15 17 21 22
Pflegestufe 2 43 34 42 41
Pflegestufe 3 20 25 15 13
Pflegestufe 3 H 0 0 1 0


78 76 79 76
 ��������	�
�������������
��������������������������������������������������������� !"!��#$�������$���%�
�������
��
�����
&�'���(���
�������	�
����������
���)������
������$����*�


2007 2008 2009 2010
Pflegestufe 1 17,07 16,77 18,46 19,55
Pflegestufe 2 40,79 35,22 39,42 40,01
Pflegestufe 3 20,46 23,45 19,81 16,14
Pflegestufe 3 H 0,00 0,00 0,84 0,22


78,32 75,44 78,53 75,92�
Das Geschäftsjahr 2010 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 73.146,72 € ab; das ist eine 
Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Vorjahr um rund 20.200 €. Der Jahresfehlbetrag 
wird mit Entnahmen aus Betriebsmittelrücklagen von 105.535,45 € verrechnet; danach 
werden 32.388,73 € in Betriebsmittelrücklagen für periodisch wiederkehrende Ausgaben in 
2011 eingestellt. Die Verwendung des Jahresergebnisses 2010 erfolgt vorbehaltlich eines ent-
sprechenden Beschlusses durch das zuständige Organ. 


Die Pflegesätze für allgemeine Pflegeleistungen und Unterkunft und Verpflegung waren für 
den Zeitraum 1.3.2009 bis 28.2.2010 verbindlich festgeschrieben. Die Landesverbände der 
Pflegekassen wurden am 7.1.2010 von der Einrichtung zu Pflegesatzverhandlungen nach § 85 
SGB XI aufgefordert. 


Nach zähen Verhandlungen, Gütetermin am 17.8.2010, Schiedsverfahren am 2.12.2010 und 
neuer Pflegesatzverhandlung am 11.1.2011 haben sich die Kostenträger und die Pflegeein-
richtung auf folgende Festsetzung verständigt: 


Vereinbarte Pflegesätze ab 01.04.2010 bis 31.03.2012 
 
Pflegestufe I:  43,82 €  
Pflegestufe II:  55,54 € 
Pflegestufe III: 64,98 € 
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Unterkunft:    9,87 € 
Verpflegung:    6,58 € 
 
Personalbemessung: 


Pflegestufe I:  1: 3,65 
Pflegestufe II:  1: 2,70 
Pflegestufe III: 1: 2,20 �
Die Ausbildungsvergütung betrug für den Zeitraum ab 1.9.2009 bis 31.8.2010 0,53 € für 
1 Auszubildenden und ab 1.10. bis 30.11.2010  0,51 € je Pflegetag. 
 
Für den Zeitraum 1.9. - 30.9.2010 erhielt die Einrichtung keine Ausbildungsvergütung. Die 
Kostenträger machten geltend, dass die Einrichtung die Vierwochenfrist zur Beantragung 
nicht eingehalten hat. Da der Auszubildende das Ergebnis seiner Prüfung erst zur Zeugnis-
übergabe erfahren hatte, konnte die Einrichtung den Antrag nicht fristgemäß stellen. 
 
Der Investitionskostensatz betrug bis 28.2.2010 2,48 € pro Pflegetag, ab 1.3.2010 bis 
28.2.2011 2,75 € je Pflegetag und ab 1.3.2011 2,77 € je Pflegetag. 
 
Die in 2010 durchgeführten Investitionen wurden ausschließlich aus Eigenmitteln finanziert. 
Die Investitionssumme beläuft sich auf 13.458,56 €. Es entfallen auf: 
 
 EUR 
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 10.925,05 
Geringwertige Anlagegüter und GWG-Sammelposten   2.533,51 
Gesamt:                 13.458,56 


 
 
Im Jahr 2010 wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von 213.387,56 € vorgenommen. 
Davon entfielen auf: 
 


• Gebäude, Außenanlagen      130.785,00 € 
• Immaterielle Vermögensgegenstände           105,00 € 
• Technische Anlagen         11.787,00 € 
• Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge    70.710,56 €  


 
Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2010 gab es keine offenen Prozesse. Das Schiedsverfahren, 
die Pflegesatzverhandlung 2010/2011 betreffend, ist jedoch noch nicht abgeschlossen. 
 
In 2010 fanden insgesamt 3 Heimausschusssitzungen statt. 
 
 
B. Personal- und Sozialbereich 
 
Der jahresdurchschnittliche Personalbestand betrug in 2010 41,64 Vollzeitkräfte und ist damit 
im Vergleich zum Vorjahr um 2,37 Vollzeitkräfte verringert.  


Durch das Nichtzustandekommen neuer Pflegesätze ab 1.3.2010 entstand der Einrichtung ein 
Einnahmeverlust aus Pflegesätzen in Höhe von 87.823,56 € für den Zeitraum März bis 
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Dezember 2010. Eine Nachberechnung der Pflegesätze rückwirkend ab April 2010 gegenüber 
der Sozialagentur wurde veranlasst, die Summe beträgt 11.154,12 €.  ��������� ��		�
����� �
�������
� ��
� ��
������� ���	
���
 ���	
���
 ����������� ��	��
��� ��	��
��� �������� ��	
���� ��	
����� �	��������� ��	���
 ���	������ �	�������� ���	�
�

 ��
	����� �	���������� ���	�
���� ��
	������ �	��������� ��
	������ ���	
��
� �	�
���������� ��	�����
 ���	������ �	�
�������� ��� ���	����� ��
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 ���	
����� �	����������������� ������������ ���������'��(��)���� �	���	�
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Monate  �
!���


 


Durch die Änderung der Abwesenheitsregelung ab 2010 entstand bei den Erträgen aus Pflege-
sätzen eine weitere Mindereinnahme von 8.621,40 €.�
Zur Senkung des Defizites wurde veranlasst: 


1. Reduzierung der Arbeitszeit bei 13 Mitarbeitern in der Pflege ab April bzw. Mai 2010 
von 40 auf 35 und 35 auf 30 Wochenstunden. 


2. Reduzierung der Arbeitszeit bei 5 Mitarbeitern im Bereich Verwaltung/Hauswirtschaft 
ab Juli bzw. August von 40 auf 38,5 bzw. 38,0 Wochenstunden.  


3. Beendigung von befristeten Arbeitsverhältnissen  
4. Fremdvergabe der Reinigungsleistungen ab August 2010. 


 
Der Personalaufwand beträgt 1.667.849,71 €. Die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr zeigt 
nachfolgende Übersicht: 
 ��� ��� ���������	�	
�� ��������
�� ������
����	����
� ����	�
�	 ������
	����	���
	� ��	�	����
�� ����	�
��Löhne und Gehälter
Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige
Aufwendungen


 
Der Vergleich der Entwicklung der Personalkosten gegenüber dem Vorjahr zeigt, dass trotz 
aufgezeigter Tariferhöhungen 59.478,85 € zum Vorjahr 2009 eingespart wurden. Diese Ein-
sparung schlägt allerdings nicht in voller Höhe zu Buche; die Reinigung wurde zum 1.8.2010 
an ein Fremdunternehmen vergeben, wodurch die Sachkosten um 5.493,93 € monatlich 
= 27.469,65 € von August bis Dezember 2010 angestiegen sind. 
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Die Mitarbeiter werden nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) vergütet. 
Die Laufzeit der Tarifverhandlung beträgt 26 Monate, vom 1.1.2010 bis 29.2.2012. 


Nachdem zum 1.1.2009 eine Anpassung der Entgeltgruppen 1 bis 9 an die EG West (100 %) 
vorgenommen wurde, erfolgte zum 1.1.2010 eine Anpassung der Entgeltgruppen ab EG 10 an 
die Entgeltgruppen West (100 %). Vereinbart wurde:  
 


• Lineare Entgelterhöhung in 3 Stufen  Zum 1.1.2010: + 1,2 % 
Zum 1.1.2011: + 0,6 % 
Zum 1.8.2011: + 0,5 % 


• 240 Euro Einmalzahlung im Januar 2011, 
• Anhebung des Leistungsentgelts  2010: um 0,25 % auf 1,25 % 


2011: um 0,25 % auf 1,50 % 
2012: um 0,25 % auf 1,75 % 
2013: um 0,25 % auf 2,00 % 


 
Für die Auszahlung der leistungsorientierten Vergütung/Prämie, gezahlt im März 2010 für 
2009, mussten 18.832 € einschließlich SVK und ZVK – Beiträge zur Verfügung gestellt 
werden.  
 
Im Jahr 2010 fanden 66 interne Weiterbildungsveranstaltungen für alle Mitarbeiter des 
Hauses statt. 
 
In der Ausbildung zur Altenpflegerin/Altenpfleger befand sich noch eine Mitarbeiterin.  
 
2 Mitarbeiterinnen, die für die zusätzliche Betreuung unserer Bewohner/innen nach § 87 b 
SGB XI eingesetzt sind, haben im Januar 2010 eine Ausbildung beim IWK in Köthen be-
gonnen und im Verlauf des Jahres erfolgreich abgeschlossen. 
 
Die Ausbildung erstreckte sich über 160 Stunden pro Mitarbeiter.  
 
In der Ausbildung zur Leitung eines ambulanten, teilstationären und stationären Pflege-
dienstes befindet sich noch 1 Mitarbeiterin. 
 
2 Mitarbeiterinnen haben an einer Weiterbildung für „Basale Stimulation“ teilgenommen. 
 
1 Mitarbeiterin hat an der Ausbildung zur Hygienebeauftragten mit 120 Stunden teil-
genommen. 
 
1 Mitarbeiter hat an einer Ausbildung zum geprüften Brandschutzbeauftragten teilgenommen. �
1 Mitarbeiterin befindet sich in Ausbildung / Heimbeatmung. 
 
1 Mitarbeiterin befindet sich noch in der Ausbildung Palliativ Care. 
 
An 21 externen Weiterbildungsveranstaltungen nahmen 48 Mitarbeiter teil.  


C. Qualitätssicherung 


Das Qualitätsmanagementsystem orientiert sich weiterhin an den Grundsätzen  des Qualitäts-
managementsystems der internationalen Norm DUN EN ISO 9001:2000. 







Anlage 4 
Seite 6 


 
 


In 2 Handbüchern, die ständig von der Heimleitung aktualisiert werden, werden das Quali-
tätsmanagement, die Führungs- und Realisierungsprozesse beschrieben. Im Rahmen der 
Qualitätssicherung wurden von der Pflegedienstleitung 106 Pflegevisiten, von den Mit-
arbeitern der Ergotherapie 5 Visiten zur Einhaltung der Charta für Menschenrechte, von der 
Hauswirtschaftsleitung 21 hauswirtschaftliche Visiten sowie 3 Überprüfungen vom Küchen-
leiter durchgeführt. Die Apotheke führte 2 Kontrollen der Medizinschränke durch. Durch das 
Gesundheitsamt wurden 2 Überprüfungen durchgeführt, Beanstandungen wurden nicht fest-
gestellt.  


Im März 2010 fand wiederholt eine Bewohnerbefragung statt, an der sich von 76 Heim-
bewohnern 40 Bewohner beteiligten. Das entspricht einer Beteiligung von 52,63 %. 


Der Qualitätszirkel der Einrichtung kam regelmäßig 1 Mal im Monat zusammen, um sich mit 
Standards, evtl. Qualitätsmängeln, Risikomanagement, Beschwerdemanagement, Mitarbeiter- 
und Bewohnerbefragung zu befassen.  


Weiterhin werden regelmäßig Dienstbesprechungen, Teamberatungen, Fallbesprechungen 
und Hygienevisiten durchgeführt. Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes wurden 
2 Begehungen vom Brandschutzbeauftragten durchgeführt und die Mitarbeiter regelmäßig be-
lehrt. Damit die Bewohner auch wissen, wie sie sich im Brandfall zu verhalten haben, wurden 
auch sie belehrt und ihnen gezeigt, wo welche Stellplätze sind. 


Weiterhin wurden 2 Pflegekonferenzen mit einer stationären Pflegeeinrichtung aus Jessen in 
Köthen und Jessen durchgeführt. 


Die Prüfung der Einrichtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen erfolgte am 
20.1.2010. Die Qualität der Leistungen der Einrichtung wurde mit der Note 1,3 bewertet. 


Ausblick  


Seit seiner Einführung Mitte 2009 ist der Pflege-TÜV - oder juristisch ausgedrückt: die 
Pflege-Transparenzverordnungen für den stationären und ambulanten Bereich (PTVS und 
PTVA) - in der Branche und bei Juristen umstritten. Immer wieder beschäftigt er die Sozial-
gerichte. Bundesweit haben gegen den Pflege-TÜV insgesamt sowie daraus resultierende 
Einzelbenotungen mehr als 200 Einrichtungsträger vor den Sozialgerichten geklagt. Die 
Rechtsprechung dazu ist bislang nicht einheitlich. Hauptkritikpunkt ist vor allem die Tat-
sache, dass bei der Benotung in erster Linie auf „gute Pflegedokumentation“, nicht auf „gute 
Pflege“ selbst abgestellt wird. Ferner kann man schlechte pflegerische Leistungen durch gute 
hauswirtschaftliche Versorgung ausgleichen, um zu einer guten Gesamtnote zu kommen, was 
nicht sachgerecht scheint. Schließlich stellt der Gesetzgeber vor allem auf Ergebnisqualität ab. 
Hinzu kommt, dass die Berechnung der Noten schwer nachvollziehbar ist und von der 
herkömmlichen Methode der Durchschnittsberechnung abweichen. Die Veröffentlichung der 
Benotung durch die Pflegekassen mit den einzelnen Benotungen innerhalb der Bewertungs-
kriterien war auch nicht so vereinbart, es sollten nur die Gesamtergebnisse der einzelnen 
Kriterien veröffentlicht werden.  


Aktuell ist die Überarbeitung der Prüfkriterien zum Stillstand gekommen, nachdem 2 Ver-
bände ihren Ausstieg aus den Verhandlungen erklärten. Die Bundesregierung plant nun auch 
hier, wie im Pflegerecht, ein Schiedsverfahren einzuführen. Eine entsprechende Gesetzes-
änderung soll im März im Bundeskabinett beschlossen werden und im Sommer in Kraft 
treten. Dann soll auch die Schiedsstelle ihre Arbeit aufnehmen. Hier sollen dann alle strittigen 
Fragen vorgebracht werden und innerhalb einer Frist von drei Monaten entschieden werden. 
Der 1. Oktober wäre also aufgrund der vorgesehenen Frist der nächstmögliche Termin für 
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eine Änderung des Pflege-TÜV. Die Vertreter der Pflegeeinrichtungen sollen weiter in den 
Entscheidungsgremien vertreten sein, die Beschlüsse müssten allerdings dann nicht mehr ein-
stimmig gefasst werden. 


Noten: stationärer Bereich 


Noten für stationäre Einrichtungen bundesweit 


Geprüfte stationäre Einrichtungen: 8.274 


Bereiche Noten (Mittelwert) 
Pflege und medizinische Versorgung 1,9 
Umgang mit demenzkranken Bewohnern 1,8 
Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung 1,6 
Wohnen Verpflegung Hauswirtschaft Hygiene 1,2 
Gesamtergebnis 1,6 
Befragung der Bewohner 1,2 


Pflege-TÜV Stand: 07.03.2011 


Ländervergleich stationär ���������� 	��
�
��������������������� �
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Quelle: RA Tybussek 
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Immer mehr Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig.  


Am Ende des Jahres 2009 waren es 2,34 Millionen – 4,1 % mehr als bei der letzten Erhebung 
im Jahr 2007. Einen besonders hohen Zuwachs von mehr als 10 % verzeichnete dabei die 
professionelle ambulante Pflege. Das geht aus der aktuellen Pflegestatistik 2009 hervor, die 
das Statistische Bundesamt jetzt vorgelegt hat. 


Von den 2,34 Millionen  Pflegebedürftigen wurden 1,62 Millionen (69 %) zu Hause versorgt, 
davon durch Angehörige 1,07 Millionen, zusammen mit/durch ambulante Pflegedienste 
555.000 Pflegebedürftige durch 12.000 ambulante Pflegedienste mit 269.000 Beschäftigten. 
In vollstationären Heimen wurden 717.000 (31 %) Pflegebedürftige in 11.600 Pflegeheimen 
mit 621.000 Beschäftigten versorgt. 
 
Mehr als zwei Drittel aller Pflegebedürftigen werden demnach zu Hause versorgt. Die Mehr-
heit (67 %) waren Frauen. 83 % der Pflegebedürftigen waren 65 Jahre und älter, 85 Jahre und 
älter waren 35 %. 
 
Gegenüber 2007 hat die Zahl der Pflegebedürftigen – im Zuge der Alterung der Bevölkerung 
– um insgesamt + 4,1 % bzw. 91.000 Personen zugenommen. Bei den Pflegestufen ist – wie 
auch bei den Vorjahren – ein überdurchschnittliches Wachstum bei den Pflegebedürftigen der 
Pflegestufe I (+ 7,8 % bzw. 91.000) festzustellen. Bei den Pflegestufen II und III sind hin-
gegen kaum Veränderungen zu erkennen. Bei der Stufe II liegt ein Rückgang um rund 0,1 % 
vor. Bei der Stufe III ist ein Anstieg um 0,5 % zu verzeichnen. Schwerstpflegebedürftige 
werden daher eher im Heim betreut. Der Anteil der Pflegebedürftigen der Stufe III betrug im 
Heim 20 %, was auch in unserer Einrichtung zutreffend ist. Bei den zu Hause Versorgten be-
trug der Anteil der Stufe III 9 %.  


Im Vergleich zu 1999 hat die Zahl der Pflegebedürftigen insgesamt um 16 % bzw. 
322.000 zugenommen. Bei dieser langfristigen Betrachtung hat die vollstationäre Pflege im 
Heim an Bedeutung gewonnen. Die Anzahl der in Heimen vollstationär Versorgten ist um 
27,5 % (155.000) gestiegen, während die Zahl der zu Hause Versorgten in diesem Zeitraum 
um 12,3 % (178.000) anstieg. Bei der Pflege zu Hause ist zudem bei den ambulanten Pflege-
diensten mit 33,7 % (140.000 Pflegebedürftigen) ein deutlich höheres Wachstum als für die 
Pflegegeldempfänger (+ 3,7 % bzw. 38.000) zu verzeichnen. Diese langfristige Betrachtung 
zeigt somit eine Verschiebung hin zur professionellen Pflege in Pflegeheimen und durch 
ambulante Pflegedienste. 


Von den insgesamt 12.000 ambulanten Pflegediensten befand sich die Mehrzahl in privater 
Trägerschaft (7.400 bzw. 62 %). Der Anteil der freigemeinnützigen Träger betrug 37 %. 
Öffentliche Träger hatten einen Anteil von 2 %.  


Bundesweit gab es Ende 2009 rund 11.600 Pflegeheime. Die Mehrzahl der Heime (55 %) be-
fand sich in freigemeinnütziger Trägerschaft. Der Anteil der Privaten betrug 40 % und der 
Anteil der öffentlichen Träger lag bei 5 %. 
 
Den Berechnungen des Statistischen Bundesamtes zufolge kann die Zahl der Pflege-
bedürftigen von 2,2 Millionen im Jahr 2007 auf 2,9 Millionen im Jahr 2020 und etwa 
3,4 Millionen im Jahr 2030 ansteigen. Die Zunahme bis zum Jahr 2020 dürfte somit 29 % und 
bis 2030 rund 50 % betragen. Ursache für die Zunahme ist die steigende Zahl älterer 
Menschen. Nach der aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung wird die Zahl der 80-Jährigen 
und Älteren bis 2030 von 4,1 Millionen (2009) auf voraussichtlich 6,4 Millionen ansteigen.  
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Pflegebedürftige am Jahresende (von 2007 bis 2030) 
Veränderung 


2020 
Veränderung 


2030 
gegenüber 


2007 
gegenüber 


2007 


Land 
2007 2020 


in % 


2030 


in % 
Baden-Württemberg 237.000 315.000 32,9 374.000 57,8 
Bayern 314.000 411.000 30,9 486.000 54,8 
Berlin 96.000 130.000 35,4 159.000 65,6 
Brandenburg 85.000 124.000 45,9 146.000 71,8 
Bremen 21.000 25.000 19,0 28.000 33,3 
Hamburg 43.000 51.000 18,6 60.000 39,5 
Hessen 176.000 221.000 25,6 259.000 47,2 
Meckl.-Vorpommern 57.000 82.000 43,9 93.000 63,2 
Niedersachsen 242.000 305.000 26,0 353.000 45,9 
Nordrhein-Westfalen 485.000 610.000 25,8 693.000 42,9 
Rheinland-Pfalz 102.000 129.000 26,5 149.000 46,1 
Saarland 29.000 36.000 24,1 40.000 37,9 
Sachsen 127.000 168.000 32,3 191.000 50,4 
Sachsen-Anhalt 81.000 105.000 29,6 117.000 44,4 
Schleswig-Holstein 79.000 104.000 31,6 123.000 55,7 
Thüringen 72.000 95.000 31,9 109.000 51,4 
Deutschland 2.246.000 2.911.000 29,6 3.380.000 50,5 
Quelle: CARE konkret 
10.12.2010      
 


Die Lage in Sachsen-Anhalt 


Während 1999 noch jeder 40. Sachsen-Anhalter Pflege in Anspruch nehmen musste, war es 
im Jahr 2009 schon jeder 29. Einwohner. Das waren 14.000 Menschen mehr als vor 
10 Jahren, wie das Statistische Landesamt Halle mitteilte. Die Gesamtzahl der pflege-
bedürftigen Menschen lag Ende 2009 bei rund 80.500. Jeder vierte Pflegebedürftige konnte zu 
Hause versorgt werden, jeder Dritte im Pflegeheim. 


Quelle: CAREkonkret 
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D. Darstellung der Lage  


Vermögenslage 
Verän-
derung


AKTIVA EUR % EUR % EUR


Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0,0 100 0,0 100-         
Sachanlagen 5.152.900 92,0 5.353.300 92,1 200.400-  


Anlagevermögen 5.152.900 92,0 5.353.400 92,1 200.500-  
Langfristige sonstige Vermögensgegenstände 700 0,0 300 0,0 400


Langfristig gebundenes Vermögen 5.153.600 92,0 5.353.700 92,1 200.100-  


Vorräte 18.600 0,3 17.000 0,3 1.600
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 97.100 1,7 101.800 1,8 4.700-      
Sonstige Vermögensgegenstände 2.400 0,1 2.000 0,0 400
Flüssige Mittel 319.800 5,7 333.100 5,7 13.300-    
Rechnungsabgrenzungsposten 9.900 0,2 7.900 0,1 2.000


Umlaufvermögen 447.800 8,0 461.800 7,9 14.000-    


Vermögen 5.601.400 100,0 5.815.500100,0 214.100-  


PASSIVA


Kapitalrücklagen 951.700 17,0 951.700 16,4 0
Verwendete zweckgebundene Rücklagen 52.200 0,9 52.200 0,9 0
Betriebsmittelrücklagen 32.400 0,6 105.500 1,8 73.100-    


Eigenkapital 1.036.300 18,5 1.109.400 19,1 73.100-    
Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen
  zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 4.497.00080,3 4.632.700 79,7 135.700-  


Eigenkapital und Sonderposten 5.533.300 98,8 5.742.100 98,8 208.800-  
Langfristiges Fremdkapital 0 0,0 0 0,0 0


Langfristiges Kapital 5.533.300 98,8 5.742.100 98,8 208.800-  


Rückstellungen 41.000 0,7 40.800 0,7 200
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 19.500 0,4 29.200 0,5 9.700-      
Sonstige Verbindlichkeiten 7.400 0,1 3.200 0,0 4.200
Rechnungsabgrenzungsposten 200 0,0 200 0,0 0


Kurzfristiges Kapital 68.100 1,2 73.400 1,2 5.300-      


Kapital 5.601.400 100,0 5.815.500 100,0 214.100-  


31.12.2010 31.12.2009
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Das langfristig gebundene Vermögen verringerte sich um 200.100 € durch die Verminderung 
des Anlagevermögens um 200.500 € bei gleichzeitiger Zunahme der langfristigen sonstigen 
Vermögensgegenstände um 400 €. Das Anlagevermögen verringerte sich um 200.500 € durch 
den Überhang der Abschreibungen von 213.400 € und der Nettoabgänge von 600 € über die 
Investitionen von 13.500 €. Die Investitionen betreffen ausschließlich Einrichtungen und 
Ausstattungen ohne Fahrzeuge. Das Umlaufvermögen verminderte sich um 14.000 € durch 
die Reduzierung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um 4.700 € und der 
flüssigen Mittel um 13.300 € bei gleichzeitiger Zunahme der Vorräte um 1.600 €, der 
sonstigen Vermögensgegenstände um 400 € und der Rechnungsabgrenzungsposten um 
2.000 €. 


Das langfristige Kapital verringerte sich um 208.800 € durch die Reduzierung der Sonder-
posten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens um 
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135.700 € und den Jahresfehlbetrag 2010 von 73.100 €. Das kurzfristige Kapital verminderte 
sich um 5.300 € durch die Reduzierung des Bestands an Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen um 9.700 €, der die Zunahme der Rückstellungen um 200 € sowie der 
sonstigen Verbindlichkeiten um 4.200 € entgegenwirken. 


Die Intensität des langfristig gebundenen Vermögens beträgt 92,0 % (Vorjahr: 92,1 %); die 
Umlaufintensität hat sich von 7,9 % auf 8,0 % des Vermögens am 31. Dezember 2010 erhöht. 
Die Eigenkapitalquote beträgt 98,8 % (Vorjahr: 98,8 %), die Fremdkapitalquote unverändert 
1,2 % des Kapitals am 31. Dezember 2010. 


Die sich nicht aus der Bilanz zum 31.12.2010 ergebenden Zahlungsverpflichtungen aus lang-
fristigen Miet- und Leasingverträgen belaufen sich für 2011 auf rund 9.500 €. 


Entwicklung ausgewählter Bilanzpositionen 


a) Eigenkapital 


Verän-
31.12.2010 31.12.2009 derung


EUR EUR EUR


Kapitalrücklagen 951.700 951.700 0
Zweckentsprechend verwendete Rücklagen 52.200 52.200 0
Betriebsmittelrücklagen 32.400 105.500 73.100-   


1.036.300 1.109.400 73.100-   
 


Das Eigenkapital verringerte sich in Höhe des Jahresfehlbetrags 2010. 


b) Rückstellungen 


Inan-
Stand am spruch- Ein- Stand am
 1.1.2010 nahme stellungen 31.12.2010


EUR EUR EUR EUR


Variable Lohnbestandteile 5.900 5.900 5.500 5.500
Prüfungsgebühren 10.600 5.300 5.500 10.800
Urlaubsverpflichtungen 3.100 3.100 2.900 2.900
Interne Jahresabschlußkosten 3.000 3.000 3.000 3.000
Mehrstundenvergütung 3.800 3.800 0 0
Leistungsentgelt gemäß TVöD 14.400 14.400 18.800 18.800


40.800 35.500 35.700 41.000
 







Anlage 4 
Seite 12 


 
 


Finanzlage 


Verän-
derung


EUR % EUR % EUR
Liquidität (kurzfristiger Bereich)


Vorräte 18.600 27,3 17.000 23,2 1.600       
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 97.100 142,6 101.800 138,7 4.700-     
Sonstige Vermögensgegenstände 2.400 3,5 2.000 2,7 400
Flüssige Mittel 319.800 469,6 333.100 453,8 13.300-    
Rechnungsabgrenzungsposten 9.900 14,5 7.900 10,8 2.000


Vorhandene Mittel 447.800 657,5 461.800 629,2 14.000-    
Kurzfristiges Kapital 68.100 100,0 73.400 100,0 5.300-     


Liquiditätsüberschuß 379.700 557,5 388.400 529,2 8.700-     
Kapitalanlage (mittel- und
   langfristiger Bereich)


Langfristig gebundenes Vermögen 5.153.600 100,0 5.353.700 100,0 200.100-  
Finanziert durch:
Eigenkapital 5.533.300 107,4 5.742.100 107,3 208.800-  


Kapitalanlageüberdeckung 379.700 7,4 388.400 7,3 8.700-     


31.12.2010 31.12.2009


 


 
Der Eigenbetrieb weist zum 31. Dezember 2010 einen Liquiditätsüberschuß von 379.700 € 
aus, der sich im Vergleich zum Vorjahr um 8.700 € verringert hat. Die Liquidität des Pflege-
heims ist zum 31. Dezember 2010 ausreichend, weil kurzfristige Verpflichtungen von 
68.100 € durch vorhandene Mittel von 447.800 € gedeckt waren. Eine Kreditlinie besteht zum 
Bilanzstichtag nicht. 


Gegenüber dem 1. Januar 2010 hat sich der Finanzmittelbestand um 13.300 € auf 319.800 € 
verringert. Der Mittelzufluß aus laufender Geschäftstätigkeit beläuft sich 2010 auf 600 €, der 
Mittelabfluß aus Investitionstätigkeit beträgt 13.500 €, der Mittelabfluß aus Finanzierungs-
tätigkeit 400 €.  


Eine Zusammenfassung zeigt folgende Darstellung: 


 2009  2008  
Verän- 
derung 


 EUR  EUR  EUR 
Mittelzufluß aus laufender Geschäftstätigkeit 


(Vorjahr: -abfluß) 600  -  51.300 51.900
Mittelabfluß aus Investitionstätigkeit -  13.500 -  11.000 -   2.500
Mittelabfluß aus Finanzierungstätigkeit 


(Vorjahr: -zufluß) -       400 600 -   1.000


 -  13.300 - 61.700 48.400
Bestand an Mitteln am 1.1. 333.100 394.800 - 61.700


Bestand an Mitteln am 31.12. 319.800 333.100 - 13.300
�
Von der Auslastung der Pflegeplätze und den daraus resultierenden Einnahmen wird die 
künftige Entwicklung der Liquidität der Einrichtung abhängen. Bei weiterhin steigenden 
Personal- und Sachkosten und einer jahresdurchschnittlichen Kapazitätsauslastung unter 99 % 
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ist davon auszugehen, dass die Liquiditätsentwicklung in den kommenden Jahren weiter rück-
läufig sein wird. Zur Sicherung der Finanzlage erfolgt durch die Heimleitung monatlich eine 
Auswertung der Auslastung sowie ein Plan-Ist-Vergleich im Rahmen des Risiko-
managements. 


Ertragslage 


Verän-
derung


EUR % EUR % EUR
Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen
   gemäß PflegeVG 1.465.400 69,8 1.481.500 69,7 16.100-   
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 456.600 21,8 454.900 21,4 1.700
Erträge aus Zusatzleistungen und
   Transportleistungen nach PflegeVG 52.700 2,5 44.200 2,1 8.500
Erträge aus gesonderter Berechnung
   von Investitionskosten 77.600 3,7 70.700 3,3 6.900
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 12.200 0,6 7.000 0,3 5.200
Sonstige betriebliche Erträge 33.500 1,6 68.800 3,2 35.300-   


2.098.000 100,0 2.127.100 100,0 29.100-   
Personalaufwand 1.667.800-  79,5-   1.727.300-  81,2-  59.500
Materialaufwand 360.100-     17,2-   359.700-    16,9-  400-        
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 5.400-        0,3-     4.600-        0,2-    800-        
Steuern, Abgaben, Versicherungen 25.400-       1,2-     23.500-      1,1-    1.900-     
Mieten, Pacht, Leasing 11.600-       0,6-     10.200-      0,5-    1.400-     


27.700        1,2      1.800         0,1     25.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 135.700 6,5 191.200 9,0 55.500-   
Abschreibungen 213.400-     -10,2 214.100-    10,0-  700
Aufwendungen für Instandhaltung
   und Instandsetzung 47.100-       2,2-     43.900-      2,1-    3.200-     


Zwischenergebnis 97.100-       4,7-     65.000-      3,0-    32.100-   
Zinserträge 8.000 0,4 9.400 0,4 1.400-     


Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 89.100-       4,3-     55.600-      2,6-    33.500-   
Außerordentliche Erträge 18.300 0,9 1.400 0,1 16.900
Außerordentliche Aufwendungen 2.300-        0,1-     500-           0,0     1.800-     
Weitere Erträge 0 0,0 1.800         0,1     1.800-     


Jahresfehlbetrag 73.100-       3,5-     52.900-      2,4-    20.200-   
Entnahmen aus Gewinnrücklagen
   aus Betriebsmittelrücklagen 105.500 5,0 158.400 7,4 52.900-   
Einstellungen in Gewinnrücklagen
   in Betriebsmittelrücklagen 32.400-       1,5-     105.500-    5,0-    73.100     


Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0 0,0 0 0,0     0


2010 2009
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E. Risiko- und Prognosebericht 


Erlössicherung im Pflegeheim 


Seit dem Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 29. Januar 2009 ist Bewegung in das 
Pflegesatzverfahren gekommen, s. Lagebericht 2009 und Quartalsberichte für den Heimaus-
schuss 2010 und 2011. Davor galten durch die (jetzt überholte) BSG-Entscheidung vom 
14.12.2000 nahezu neun Jahre lang im Kern andere Grundsätze. Diese Veränderungen sind 
allmählich in der Praxis der Pflegesatzverhandlungen angekommen. 


Während 2000 bis 2009 für die Vergütung ausschließlich Marktpreise (ermittelt über den ex-
ternen Vergleich) maßgeblich waren und jetzt demgegenüber Gestehungskosten keine Rolle 
spielten, kommt es jetzt sowohl auf die Marktpreise als auch auf die Gestehungskosten und 
damit auf die interne Kalkulation an. Nunmehr sind beide Aspekte zu berücksichtigen, und 
zwar in einem zweigliedrigen Prüfungsmuster.  


Hierbei unterscheidet das BSG: Regelmäßig ohne weitere Prüfung sind als leistungsgerecht 
anzusehen die Pflegesätze bzw. Entgeltforderungen, die im unteren Drittel der vergleichs-
weise ermittelten Pflegesätze liegen. Oberhalb ist die Forderung dann als leistungsgerecht zu 
betrachten, sofern sie nachvollziehbar auf einem höheren Aufwand beruht und dieser nach 
Prüfung im Einzelfall wirtschaftlich angemessen ist, z.B. wegen Tarifbindung, Lage und 
Größe der Einrichtung, höherer Pflegequalität etc. 


Tarifvertragliche Gehälter der Beschäftigten sind bei Vergütungsverhandlungen stets als 
wirtschaftlich angemessen anzuerkennen. 


In der Praxis hat es sich gezeigt, dass die Kostenträger nur nach langer Verhandlungsdauer 
bereit sind, Tarifbindungen anzuerkennen und sie sich mit allen Mitteln sträuben, an-
gemessene Pflegesätze anzubieten und damit die neue Rechtsprechung umzusetzen.  


Wollen wir hoffen, dass auch noch andere Einrichtungen den Mut haben und sich nicht 
scheuen, kostendeckende Pflegesätze zu verhandeln. Wir alle wissen, dass die Kommunen 
und Landkreise sparen müssen, wir wissen aber auch, dass Pflege teuer und nicht zum Null-
tarif zu haben ist.  


Die Leistungen der Pflegekassen sind auf die gesetzlich geregelten Budgets begrenzt, die 
Pflegekassen verhandeln als „Treuhändler“ ihrer Versicherten (so BSG, Urt. v. 14.12.2000. 
B 3 P 19/00 R): Eine verfahrensrechtliche Konstruktion ohne direkte Einflußmöglichkeiten 
für die Versicherten. Während in allen anderen Gebieten, wie z.B. Antrag auf Erhöhung der 
Pflegestufe, Widerspruch, Antrag auf Sozialhilfeleistungen usw., das Selbstbestimmungsrecht 
der Bewohner oder Versicherten nach Art. 2 Grundgesetz hochgehalten wird, ist im Bereich 
der Pflege, hier Heimentgelte, quasi eine gesetzliche Betreuung durch die Pflegekassen und 
Sozialhilfeträger vorgesehen worden. 


Wer den personellen, zeitlichen und finanziellen Aufwand für die Verhandlung der letzten 
Pflegesätze mitgemacht hat und dann noch die Warnung des Bundessozialgerichts im Ohr hat, 
dass die „Kassenvertreter“ bei den Verhandlungen nur schwer in der Lage sein werden, die 
geltend gemachten Aufwendungen als unwirtschaftlich zu belegen und vorhandenes 
Rationalisierungspotenzial zu erkennen, der weiß, wie wenig effizient derartige Verhand-
lungen sind. Sie werden, und das habe ich auch während der Verhandlung klar zum Ausdruck 
gebracht, mit den falschen Leuten geführt. 
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Die Streichung der Vergütungsverhandlungen würde aufseiten der Kostenträger wie Mit-
arbeiter der Pflegekassen und der Sozialhilfe enormes Personal für andere Aufgaben frei-
setzen. Nicht zu vergessen, die 12 Vertreter der Schiedsstelle usw. die über Arbeitsüber-
lastung klagen und wie man an unserem Beispiel sieht, nach über einem Jahr nach Antrag-
stellung nicht in der Lage sind, einen im Januar vereinbarten Pflegesatz zu Papier zu bringen. 
Wenn die geplanten Schiedsstellen, die die Schlichtung nach dem „Pflege-Transparenz-
verfahren“ vornehmen sollen, in der gleichen Art und Weise arbeiten, wie wir es hier in 
unserem Verfahren erlebt haben, ist es besser, man spart sich das Geld und den Aufwand und 
lässt die Gerichte entscheiden. 


Durch das Nichtzustandekommen neuer Pflegesätze ab 1.3.2010 entstand der Einrichtung ein 
Einnahmeverlust aus Pflegesätzen für den Zeitraum März – Dezember 2010 in Höhe von 
87.823,56 €. Eine Nachberechnung der Pflegesätze in Höhe von 11.154,12 € rückwirkend ab 
April 2010 gegenüber der Sozialagentur wurde veranlasst.  


In der Pflegesatzverhandlung am 11.1.2011 wurde eine Steigerung der Pflegesätze um 
Ø 5,46 % erreicht. Ausgangslage war eine Steigerung der Pflegesätze der Pflegesätze um 
9,11 %. Im Wirtschaftsplan 2011 war eine Erhöhung um Ø 6,17 % geplant worden. Die jetzt 
vereinbarten Pflegesätze können als auskömmlich bezeichnet werden, auch wenn die eigent-
lich benötigte Erhöhung um 9,11 % nicht erreicht wurde. Wichtig ist, dass in Zukunft wieder 
maßvolle Tarifabschlüsse abgeschlossen werden.  


Wie schon im Lagebericht 2009 beschrieben, muss sich die Einrichtung dem Wettbewerb mit 
13 Einrichtungen in der Stadt Köthen und in der unmittelbaren Umgebung (Umkreis 15 km), 
stellen. Als Eigenbetrieb ist die Pflegeeinrichtung an die Tarifzahlung der Stadt Köthen ge-
bunden. Alle Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst müssen demzufolge von der Ein-
richtung umgesetzt werden. Die Einrichtung bekommt jedoch, wie zuvor beschrieben, die Er-
gebnisse der Tarifvereinbarungen nicht zu 100 % bei den Kostenträgern refinanziert und kann 
somit ihre Ausgaben nicht decken. Auch bei Anerkennung der Ergebnisse der Tarifver-
handlungen durch die Pflegekassen muss die Einrichtung berücksichtigen, dass derzeit hohe 
Pflegesätze am Markt nicht umsetzbar sind. Nach wie vor gilt: der Preis für den Pflegeplatz 
bestimmt die Belegung der Einrichtung. 


Für die Zukunft der Einrichtung wäre es wünschenswert, dass das Haus nicht an den Tarifver-
trag des öffentlichen Dienstes gebunden ist. Tariferhöhungen sollten nur umgesetzt werden, 
wenn die Einrichtung es sich aufgrund ihres Betriebsergebnisses auch leisten kann.  


Für Mai 2011 ist die nächste Beratung der Arbeitsgruppe, bestehend aus dem stellver-
tretenden Oberbürgermeister Herrn Frolow, Herrn Aleku vom Rechtsamt und der Heim-
leiterin Frau Reinfeld, geplant. Die Überlegungen erstreckten sich bisher auf die Aus-
schöpfung von Einsparmöglichkeiten, wie Outsourcing der Hausreinigung und Wäscherei, 
sowie auf die Prüfung des Tarifvertrags (speziell für in Not geratene Einrichtungen) und die 
Einführung eines Haustarifvertrages. Die Schlussfolgerungen für das weitere Vorgehen 
werden sich aus den Ergebnissen des Schiedsstellenverfahrens ergeben. 


Hoffnung macht die derzeit gute Auslastung der Einrichtung und die Modellrechnungen des 
Statistischen Bundesamtes. Die Modellrechnungen zeigen, schon bis zum Jahr 2020 kann die 
Zahl der Pflegebedürftigen um 50 % steigen, das stellt die Branche vor hohe Heraus-
forderungen. Ursache für diese Zunahme ist die steigende Zahl älterer Menschen. Die ver-
änderte Altersstruktur bei sinkender Bevölkerungszahl, durch Geburtenknick nach der Wende 
und Wegzug vieler junger Leute.  
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Die Heimleitung versichert, dass im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich Ge-
schäftsergebnis und die Lage des Eigenbetriebs nach bestem Wissen so dargestellt sind, dass 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird und dass die wesent-
lichen Chancen und Risiken beschrieben sind. 


Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahrs sind nicht ein-
getreten. 
 
 


Köthen, den 11. April 2011 


�


„Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark“, Köthen (Anhalt) 
�


�


�


Reinfeld 
Heimleiterin 
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Unter der Bedingung, daß die Ergebnisverwendung 2010 durch den Heimausschuß festgestellt wird, 


erteile ich den nachstehenden Bestätigungsvermerk:  


Bestätigungsvermerk des Abschlußprüfers  


Ich habe den Jahresabschluß - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - 


unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht 2010 des „Städtischen Pflegeheims Am 


Lutzepark“ - Eigenbetrieb der Stadt Köthen -, Köthen (Anhalt), für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 


bis 31. Dezember 2010 geprüft. Durch die Eigenbetriebs-Verordnung des Landes Sachsen-Anhalt und 


§ 131 Absatz 1 der Gemeindeordnung wurde der Prüfungsauftrag erweitert. Die Prüfung erstreckt sich 


daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs, die Ordnungsmäßigkeit der Ge-


schäftsführung, die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage, der Liquidität und Rentabilität, 


verlustbringende Geschäfte und deren Ursachen sowie auf die Ursachen eines in der Gewinn- und 


Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresfehlbetrags. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahre-


sabschluß und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden lan-


desrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Eigenbetriebssatzung und die 


wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs liegen in der Verantwortung der Heimleitung des Ei-


genbetriebs. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Be-


urteilung über den Jahresabschluß unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht 


abzugeben. 


Ich habe meine Jahresabschlußprüfung nach § 317 HGB und § 131 Absatz 1 Gemeindeordnung unter 


Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger 


Abschlußprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, daß Un-


richtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluß unter Beachtung 


der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 


Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 


werden und daß mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhält-


nisse des Eigenbetriebs Anlaß zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 


werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 


des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 


Prüfung werden die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 


Buchführung, Jahresabschluß und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 


Die Prüfung umfaßt die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 


Einschätzungen der Heimleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 


und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, daß meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 


für meine Beurteilung bildet. 
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Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.  


Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahre-


sabschluß den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und 


den ergänzenden Bestimmungen der Eigenbetriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grund-


sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 


Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem 


Jahresabschluß, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt 


die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 


Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs geben nach meiner Beurteilung keinen Anlaß zu 


wesentlichen Beanstandungen. 


Magdeburg, den 28. April 2011 


 


 


 


 


 


 Dr. Klemm 


 Wirtschaftsprüfer 
 


Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung 


abweichenden Form bedarf es zuvor meiner erneuten Stellungnahme, sofern hierbei mein Be-


stätigungsvermerk zitiert oder auf meine Prüfung hingewiesen wird; ich weise insbesondere auf § 328 


HGB hin. 
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Entwicklung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 


1. Rechtliche Verhältnisse 


1 Name Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark 


2 Sitz Köthen (Anhalt) 


3 Rechtsform Eigenbetrieb der Stadt Köthen 


4 Gegenstand des Unternehmens Pflege und Betreuung von alten und pflegebedürftigen 


Menschen, Wiederherstellung bzw. Erhaltung der Ge-


sundheit der Bewohner und Gestaltung eines würdigen 


Lebensabends 


5 Geschäftsjahr Kalenderjahr 


6 Heimleiterin Frau Annemarie Reinfeld 


7 Es gilt die Eigenbetriebssatzung vom 9. Oktober 2001. 


8 Organ des Eigenbetriebs ist der Heimausschuß. 


9 Heimausschußsitzungen haben im Berichtsjahr stattgefunden am 29. April, 16. September und 


25. November 2010. Dem Heimausschuß lag auf seiner Sitzung am 16. September 2010 der von 


mir geprüfte und mit einem Bestätigungsvermerk vom 26. Mai 2010 versehene Jahresabschluß 


zum 31. Dezember 2009 vor. Der Heimausschuß hat den Jahresabschluß zum 31. Dezember 


2009 unverändert festgestellt und der Heimleiterin Entlastung erteilt. 


10 Entsprechend § 4 der Eigenbetriebssatzung besteht der Heimausschuß aus mindestens 6 Man-


datsträgern des Stadtrats, 2 Vertretern des Eigenbetriebs und dem vom Oberbürgermeister der 


Stadt Köthen namentlich benannten Vorsitzenden. Dem Heimausschuß gehörten im Berichtsjahr 


folgende Mitglieder an: 


Alexander Frolow (Vorsitzender) 


Michael Buchheim 


Dr. Rüdiger Buchheim  


Dr. Michael Deißner  


Martina Mette 


Corinna Schrader 


Renate Schmidt  







   
9L025   
Pflegeheim Am Lutzepark   
2010 - 2 -  


Anlage 6 
 


Wolfgang Siewert 


Annette Werndl. 


11 Schwebende Rechtsstreitigkeiten, die für die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs wesentlich 


sind, bestehen auskunftsgemäß nicht. 


12 Der Eigenbetrieb wird unter der Steuernummer 116/145/00036 beim Finanzamt Köthen geführt. 


Mit Freistellungsbescheid vom 2. Juni 2008 für die Kalenderjahre 2004, 2005, 2006 bescheinigt 


das Finanzamt Köthen, daß die Einrichtung von der Körperschaftsteuer nach § 5 Absatz 1 Nr. 9 


KStG und von der Gewerbesteuer nach § 3 Nr. 6 GewStG befreit ist, weil sie ausschließlich und 


unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. Abgabenordnung dient.  


oOo 
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2. Wirtschaftliche Verhältnisse 


13 Bei betrieblichen Erträgen von 2.098.000 € (Vorjahr: 2.127.100 €) und einem Ergebnis der ge-


wöhnlichen Geschäftstätigkeit von - 89.100 € (Vorjahr: - 55.600 €) weist die Einrichtung 2010 


einen Jahresfehlbetrag von 73.100 € aus, der sich gegenüber dem Vorjahr um 20.200 € erhöht 


hat. Den Jahresfehlbetrag hat die Heimleitung vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses 


durch das zuständige Organ mit Entnahmen aus Betriebsmittelrücklagen von 105.500 € ver-


rechnet und danach 32.400 € in Betriebsmittelrücklagen eingestellt. Entsprechende Beschlüsse 


wird das zuständige Organ bei der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 


fassen.  


Zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage verweise ich auf die Ausführungen der Heimleitung 


im Lagebericht (Anlage 4) sowie auf die Darstellungen in dem Abschnitt D II. Nr. 1, 2, 3 und 4 


dieses Berichts (vgl. Tz. 34 bis Tz. 57). 


14 Das Pflegeheim verfügt 2010 unverändert über eine Kapazität von 80 Betten, die zu 98,27 % 


(Vorjahr: 98,17 %) ausgelastet waren. 


15 Die Leistungsabrechnung für die stationäre Altenhilfe erfolgt bis zum 28. Februar 2010 auf der 


Grundlage der Pflegesatzvereinbarung gemäß Kapitel 8 des SGB XI vom 27. Februar 2009. 


Aufgrund langwieriger Entgeltsatzverhandlungen einschließlich Schiedsverfahren und neuer-


licher Entgeltsatzverhandlung am 11. Januar 2011 wurde die Leistungsabrechnung bis dahin 


weiterhin auf der Grundlage der Pflegesatzvereinbarung vom 27. Februar 2009 gegenüber den 


Pflegekassen und Bewohnern berechnet. In der Entgeltsatzverhandlung am 11. Januar 2011 


wurden rückwirkend zum 1. April 2010 folgende Entgeltsätze vereinbart: 


ab 1.4.2010
bis 31.3.2010 bis 31.3.2012


EUR EUR


Pflegestufe I 41,62 43,82
Pflegestufe II 52,30 55,54
Pflegestufe III 60,43 64,98
Unterkunft 9,62 9,87
Verpflegung 6,42 6,58


 


Der Eigenbetrieb berechnet die rückwirkend vereinbarten Entgeltsätze gegenüber den Trägern 


der Sozialhilfe vollständig nach. Gegenüber den Bewohnern erfolgt aufgrund der hohen finan-


ziellen Belastung keine Nachberechnung.  







   
9L025   
Pflegeheim Am Lutzepark   
2010 - 4 -  


Anlage 6 
 


Die Berechnung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen nach § 82 Absatz 2 


SGB XI erfolgt auf der Grundlage von Zustimmungen der Sozialagentur des Landes Sachsen-


Anhalt, Halle/Saale. Vom 1. Februar 2009 bis 28. Februar 2010 werden 2,48 € auf der Grund-


lage der Zustimmung der Sozialagentur des Landes Sachsen-Anhalt vom 6. Februar 2009, ab 


1. März 2010 gemäß Zustimmung der Sozialagentur des Landes Sachsen-Anhalt vom 12. Januar 


2010 2,75 € je Belegungstag erhoben. 


16 Die Finanzierung der Ausbildungsvergütung erfolgt über die Zusatz-Vereinbarung zur Pflege-


satzvereinbarung nach SGB XI zwischen dem Eigenbetrieb und den Pflegekassen im Land 


Sachsen-Anhalt sowie dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe vom 18. August 2008 und 


5. August 2009 mit einem Geltungszeitraum vom 1. September 2009 bis 31. August 2010 mit 


Verlängerung für die Zeit vom 1. Oktober bis 30. November 2010 aufgrund der Weiter-


beschäftigung des Auszubildenden bis zur Wiederholungsprüfung. 


17 Der im Jahresdurchschnitt 2010 vorhandene Personalbestand betrug nach den Unterlagen der 


Einrichtung 41,64 Vollkräfte (Vorjahr: 44,01 Vollkräfte). Hinzu kommt ein Auszubildender. 


18 Im Personalaufwand von 1.667.800 € sind enthalten: 
 


2010 
  


2009 
 Verän- 


derung 
EUR  EUR  EUR 


Löhne und Gehälter für Mitarbeiter 1.360.700 1.408.800 - 48.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 254.800  266.400 - 11.600
Beiträge zur Altersversorgung der Mitarbeiter 48.500  50.200 -   1.700
Übrige Personalaufwendungen 3.800 1.900 1.900


1.667.800 1.727.300 - 59.500


19 Der Personalaufwand hat sich um 59.500 € auf 1.667.800 € verringert bei gleichzeitiger Redu-


zierung des mit dem Eigenbetrieb im Arbeitsrechtsverhältnis stehenden Personalbestands um 


2,37 Vollkräfte.  


ooOoo 
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Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung  


und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG  
 
Ich habe die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation anhand folgender Fragenkreise unter-
sucht, die ich im folgenden entsprechend der Empfehlung IDW PS 720 hinsichtlich Frage und Antwort 
wiedergebe: 
 
 
Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offen-


legung der Organbezüge 
 
Frage  Antwort 
 
a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen 


Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie 
ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus 
schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur 
Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die 
Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen 
diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens 
bzw. des Konzerns? 


 Regelungen hierzu trifft die Betriebs-
satzung für den Eigenbetrieb. Durch 
den Heimausschuß werden die Auf-
gaben, die in der Gemeindeordnung und 
in der Eigenbetriebsverordnung für 
Aufsichtsorgane festgeschrieben sind, 
wahrgenommen. Die Regelungen sind 
für die Größe des Eigenbetriebs nach 
wie vor ausreichend. 


    
b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse 


haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber 
erstellt? 


 Es fanden in 2010 insgesamt 3 
Sitzungen des Heimausschusses statt. 
Über alle Sitzungen wurden ordnungs-
gemäße Protokolle gefertigt. 


    
c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien 


i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes sind die 
einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig? 


 Keine derartigen Aktivitäten bekannt. 


    
d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäfts-


leitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang 
des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt 
nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und 
Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung aus-
gewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet? 


 Die Heimleiterin ist über einen Arbeits-
vertrag angestellt; die Vergütung erfolgt 
auf der Grundlage des Tarifvertrags für 
den öffentlichen Dienst (TVöD). Der 
Heimausschuß erhält weder Auslagen-
ersatz noch anderweitige Vergütungen 
vom Eigenbetrieb. Somit entfällt die 
Darstellung im Anhang.  
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Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen 
 
Frage  Antwort 
 
a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens 


entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisati-
onsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Wei-
sungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen 
regelmäßige Überprüfung? 


 Aufgrund der überschaubaren Größe 
der Einrichtung ist ein Organisations-
plan im eigentlichen Sinne nicht er-
forderlich. Zuständigkeiten und 
Weisungsbefugnisse regelt die Be-
triebssatzung in ausreichendem Um-
fang. Weitere Grundlage für die Be-
triebsorganisation ist das Qualitäts-
managementhandbuch gemäß DIN EN 
ISO 9001:2000. 


    
b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, daß nicht nach dem 


Organisationsplan verfahren wird? 
 Es wurden keine Anhaltspunkte fest-


gestellt, daß gegen Betriebssatzung 
oder Regelungen des Qualitätsmanage-
menthandbuchs verstoßen wurde. 


    
c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptions-


prävention ergriffen und dokumentiert? 
 Arbeitsvertragliche Verpflichtungen 


aller Mitarbeiter zur Ablehnung von 
personengebundenen Geschenken 
liegen vor. 


    
d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen 


für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere 
Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personal-
wesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich 
Anhaltspunkte ergeben, daß diese nicht eingehalten 
werden? 


 Vgl. 2a. Zusätzlich sind Stellenbe-
schreibungen für die Arbeitsplätze 
vorhanden. Dienstanweisungen sind 
vorhanden und werden ständig 
aktualisiert. Kreditaufnahmen sind 
nicht erfolgt. Personalwesenhoheit liegt 
ausschließlich bei der Heimleiterin. 


    
e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Ver-


trägen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)? 
 Wichtige Verträge, wie Werks- und 


Lieferverträge, sind in geeigneter Form 
abgelegt und übersichtlich gegliedert. 


    
 
 
Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling 
 
Frage  Antwort 
 
a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf 


Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie 
auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von 
Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens? 


 Planungshorizont ist stets das 
Kalenderjahr. Der Wirtschaftsplan wird 
auf realistischen Grundlagen aufgebaut 
und bei unvorhersehbaren drastischen 
Abweichungen zum tatsächlichen Ist 
fortgeschrieben. Plan-Ist-Vergleiche 
werden von der Heimleitung 
kontinuierlich im Jahr vorgenommen. 
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Frage  Antwort 
 
b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?  Plan-Ist-Vergleiche werden durch die 


Heimleitung ausgewertet und ggf. not-
wendige Maßnahmen sofort eingeleitet. 


    
c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der 


Kostenrechnung der Größe und den besonderen An-
forderungen des Unternehmens? 


 Finanz- und Anlagenbuchhaltung 
werden EDV-gestützt im Eigenbetrieb 
geführt und die Zugriffsberechtigungen 
durch entsprechende Passwörter ge-
schützt. Anerkannte Regeln werden lt. 
Vorgabe berücksichtigt und ange-
wendet. Die Lohnabrechnung erfolgt 
durch einen externen Anbieter. Der 
Eigenbetrieb stellt hierzu die Personal-
stammdaten und die monatlichen An-
gaben zu den variablen Lohnbestand-
teilen zur Verfügung. Die Finanzbuch-
haltung ist entsprechend den Vor-
schriften der PBV aufgebaut und über-
sichtlich gegliedert. Das Belegwesen ist 
ordnungsgemäß und das Rechnungs-
wesen einschließlich der Kostenrech-
nung erfüllt die Anforderungen nach 
Gesetz, Satzung und Wirtschaftlichkeit. 


    
d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, 


welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine 
Kreditüberwachung gewährleistet? 


 Keine Kredite vorhanden. 


    
e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales 


Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte er-
geben, daß die hierfür geltenden Regelungen nicht ein-
gehalten worden sind? 


 Auf die Größe der Einrichtung nicht 
anwendbar. 


    
f) Ist sichergestellt, daß Entgelte vollständig und zeitnah in 


Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende 
Mahnwesen gewährleistet, daß ausstehende Forderungen 
zeitnah und effektiv eingezogen werden? 


 Rechnungslegung erfolgt zeitnah, die 
Bewohner-Eigenanteile werden 
weitestgehend über das Lastschriftver-
fahren eingezogen. Pflegekassen zahlen 
in der Regel innerhalb von 6 Wochen 
nach Rechnungslegung. Voraussetzung 
ist jedoch, dass entsprechende Entgelt-
satzvereinbarungen mit den Kosten-
trägern vorliegen. 


    







   
9L025   
Pflegeheim Am Lutzepark   
2010 - 4 -  


Anlage 7 
 


Frage  Antwort 
 
g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des 


Unternehmens/des Konzerns und umfaßt es alle wesent-
lichen Unternehmens-/Konzernbereiche? 


 Aufgrund der Größe des Eigenbetriebs 
ist kein Controlling im eigentlichen 
Sinne installiert; Kennziffernanalyse, 
Plan-Ist-Vergleiche, Stellenplanung 
usw. werden von der Heimleitung 
wahrgenommen. Die Heimleitung 
nimmt monatlich einmal an der Dienst-
beratung der Amtsleiter im Dezernat 3 
teil und führt selbst in 14-tägigen Ab-
ständen Dienstberatungen mit hierzu 
festgelegtem Personalbestand durch. 
Protokolle werden immer angefertigt. 


    
h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine 


Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunter-
nehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche 
Beteiligung besteht? 


 Frage nicht zutreffend, weil keine 
Tochterunternehmen vorhanden sind. 


 
 
Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem 
 
Frage  Antwort 
 
a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang 


Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit 
deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig 
erkannt werden können? 


 Ständige Überwachung der Kapazitäts-
auslastung, um Einnahmenverlusten 
entgegenwirken zu können; damit im 
Zusammenhang dann auch Prüfung des 
notwendigen Personaleinsatzes zur 
Kontrolle des Hauptkostenfaktors 
Löhne und Gehälter. Die Heimleitung 
unterrichtet den Heimausschuß regel-
mäßig in schriftlicher Form über die 
Entwicklung der wirtschaftlichen 
Situation. 


    
b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, 


ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte er-
geben, daß die Maßnahmen nicht durchgeführt werden? 


 Für die Größe und Struktur des Pflege-
heims sind diese Maßnahmen aus-
reichend. Die Prüfung habe ich in 
Stichproben durchgeführt, die zu 
keinen Feststellungen führte.  


    







   
9L025   
Pflegeheim Am Lutzepark   
2010 - 5 -  


Anlage 7 
 


Frage  Antwort 
 
c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?   Die Dokumentation der Überwachung 


der wirtschaftlichen Situation (vgl. 
Aussagen unter a)) erfolgen EDV-ge-
stützt über MS Excel. Die Auswer-
tungen reichen von der Gegenüber-
stellung des Personalschlüssels auf-
grund der Pflegestufensituation im Soll 
und Ist über Vermögensplan-Soll-Ist-
Vergleiche bis hin zur Prognoserech-
nung auf den 31.12. eines jeden Jahres. 
Mehrjahresvergleiche sind ebenfalls 
vorhanden. Die Dokumentation ist für 
die Betriebsführung und -überwachung 
ausreichend. 
Wegen des Umfangs der Prüfungs-
handlungen vgl. meine Ausführungen 
unter b). 


    
d) Werden diese Frühwarnsignale und Maßnahmen 


kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Ge-
schäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und 
Funktionen abgestimmt und angepaßt? 


 Nach meinen Feststellungen und den 
mir gegebenen Auskünften werden die 
Frühwarnsignale ständig auf Aktualität 
überprüft und die Überwachungsmaß-
nahmen kontinuierlich durchgeführt. Es 
erfolgt eine ständige Marktbeobachtung 
in bezug auf die Konkurrenzlage in 
Köthen.  
Wegen des Umfangs der Prüfungs-
handlungen vgl. meine Ausführungen 
unter b). 


    
 
 
Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate 
 
Frage  Antwort 
 
a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang 


zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen 
Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich 
festgelegt? Dazu gehört: 
• Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt 


werden? 


 Allgemeine Dienst- und Geschäfts-
anweisung vom 1.3.2006 durch Heim-
leitung hierzu erlassen; ausgeschlossen 
werden hierin z.B. Options- und 
Aktienkäufe sowie andere nicht sichere 
Geldanlagen. Prüfung dieser An-
weisung durch Rechnungsprüfungsamt 
der Stadt Köthen und den Landes-
rechnungshof ohne Beanstandungen. 
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Frage  Antwort 
 
 • Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instru-


mente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden? 
• Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und 


dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene 
Posten entstehen? 


• Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob be-
stimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. 
bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden 
dürfen (z.B. antizipatives Hedging)? 


 Vgl. Aussagen zu 5a). 


    
b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur 


Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risiko-
begrenzung? 


 Fragen auf Einrichtung nicht anwend-
bar. 


    
c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäfts-


umfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung 
gestellt, insbesondere in Bezug auf 
• Erfassung der Geschäfte 
• Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risiko-


analyse 
• Bewertung der Geschäfte zum Zweck der 


Rechnungslegung 
• Kontrolle der Geschäfte? 


 Fragen auf Einrichtung nicht anwend-
bar und vgl. Ausführungen zu 5a). 


    
d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoab-


sicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und 
werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung 
gezogen? 


 Fragen auf Einrichtung nicht anwend-
bar und vgl. Ausführungen zu 5a). 


    
e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeits-


anweisungen erlassen?  
 Vgl. 5a). 


    
f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Kon-


zernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die 
Risikolage und die gegebenenfalls zu bildenden Vor-
sorgen geregelt? 


 Vgl. 5a). 


 
 
Fragenkreis 6: Interne Revision 
 
Frage  Antwort 
 
a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/ 


Konzerns entsprechende interne Revision/Konzern-
revision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird 
diese Funktion durch eine andere Stelle (gegebenenfalls 
welche?) wahrgenommen? 


 Keine interne Revision installiert; die 
Wahrnehmung erfolgt durch das 
Rechnungsprüfungsamt bei der Stadt 
Köthen und den Landesrechnungshof. 
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Frage  Antwort 
 
b) Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzern-


revision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer 
Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten? 


 Vgl. Ausführungen unter 6a). 


    
c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte 


der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? 
Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unver-
einbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und 
Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die 
Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprä-
vention berichtet? Liegen hierüber schriftliche 
Revisionsberichte vor? 


 Vgl. Ausführungen unter 6a) 


    
d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit 


dem Abschlußprüfer abgestimmt? 
 Vgl. Ausführungen unter 6a). 


e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkens-
werte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich? 


 Vgl. Ausführungen unter 6a). 


    
f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen 


und Empfehlungen der internen Revision/Konzern-
revision gezogen und wie kontrolliert die interne 
Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer 
Empfehlungen? 


 Vgl. Ausführungen unter 6a). 


    
 
 
Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäfts-


ordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans 
 
Frage  Antwort 
 
a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, daß die vorherige 


Zustimmung des Überwachungsorgans zu 
zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maß-
nahmen nicht eingeholt worden ist?  


 Nein. Ausschreibungspflichtige 
Leistungsvergaben wurden ordnungs-
gemäß ausgeschrieben und durch das 
Rechnungsprüfungsamt der Stadt 
Köthen geprüft. Die übrige Auftrags-
vergabe erfolgte im Umfang der Rege-
lungen in der Betriebssatzung. 


    
b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Ge-


schäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zu-
stimmung des Überwachungsorgans eingeholt? 


 Keine Kreditaufnahme erfolgt. 


    
c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, daß anstelle 


zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht 
als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen 
vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teil-
maßnahmen)? 


 Nein. 
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Frage  Antwort 
 
b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, daß die Geschäfte 


und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäfts-
ordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Be-
schlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen? 


 Es haben sich hierfür keine Anhalts-
punkte ergeben. 


    
 
 
Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen 
 
Frage  Antwort 
 
a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, 


sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und 
Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf 
Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und 
Risiken geprüft? 


 Es erfolgten lediglich betriebsnot-
wendige Ersatzbeschaffungen. 
Ansonsten gelten immer die durch den 
Heimausschuß beschlossenen In-
vestitionspläne. 


    
b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, daß die Unter-


lagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend 
waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des 
Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Ver-
äußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)? 


 Meine diesbezügliche Prüfung hat zu 
keinen Feststellungen geführt. 


    
c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen 


von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen 
untersucht? 


 Investitionen erfolgen im Rahmen des 
genehmigten Haushalts- und In-
vestitionsplans. Veränderungen werden 
durch die Heimleitung dem Heim-
ausschuß schriftlich mitgeteilt. 


    
d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesent-


liche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher 
Höhe und aus welchen Gründen? 


 Die für 2010 geplante Investitions-
summe betrug 23.498 €, die tatsächlich 
getätigten Investitionen belaufen sich 
auf 13.458,56 €.  


    
e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, daß Leasing- oder 


vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der 
Kreditlinien abgeschlossen wurden? 


 Nein. Es liegen keine Kreditverbind-
lichkeiten vor, auch Leasingverträge 
wurden 2010 nicht abgeschlossen. 
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Fragenkreis 9: Vergaberegelungen 
 
Frage  Antwort 
 
a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen 


Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-
Regelungen) ergeben? 


 Nein; vgl. auch 7a). 


    
b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen 


unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapital-
aufnahmen und Geldanlagen) eingeholt? 


 Keine Kreditaufnahmen erfolgt; 
Termin- und Festgeldanlagen werden 
bei Kreditinstituten getätigt, die 
optimale Verzinsung und gleichzeitig 
Sicherheiten bieten. Für die laufenden 
Betriebskosten erfolgen ständig Über-
prüfungen der Preisentwicklungen je 
Lieferant mit der Konsequenz, daß ggf. 
mit Lieferanten Preisverhandlungen 
geführt oder andere Lieferanten beauf-
tragt werden. 


    
 
 
Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan 
 
Frage  Antwort 
 
a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht 


erstattet? 
 Berichterstattungen über die finanzielle 


und Auslastungssituation erfolgen 
regelmäßig in den Heimausschuß-
sitzungen durch die Heimleitung. 


    
b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in 


die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und 
in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?  


 Ausführliche und detaillierte Berichte 
werden vorgelegt. 


    
c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vor-


gänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen ins-
besondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht 
ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie 
erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unter-
lassungen vor und wurde hierüber berichtet? 


 Keine ungewöhnlichen, risikoreichen 
oder nicht ordnungsgemäß abge-
wickelten Geschäftsvorfälle. Der 
Heimausschuß wurde regelmäßig über 
den Stand der Entgeltsatzverhand-
lungen mit den Kostenträgern 
informiert 


    
d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzern-


geschäftsführung dem Überwachungsorgan auf dessen 
besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)? 


 Wirtschaftsplan für 2011, Feststellung 
Jahresabschluß 2009; Wahl des Ab-
schlußprüfers für den Jahresabschluß 
zum 31.12.2010, Stand der Entgeltsatz-
verhandlungen 


    
e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, daß die Berichterstat-


tung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen 
Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war? 


 Nein. 
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Frage  Antwort 
 
f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein 


angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt 
und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem 
Überwachungsorgan erörtert? 


 Nein. 


    
g) Sofern Interessenskonflikte der Mitglieder der 


Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet 
wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan 
offen gelegt worden? 


 Keine derartigen Vorkommnisse fest-
stellbar. 


    
 
 
Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven 
 
Frage  Antwort 
 
a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht 


betriebsnotwendiges Vermögen? 
 Nein. 


    
b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?  Vorratshaltung entspricht den betrieb-


lichen Bedürfnissen. 
    
c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, daß die Vermögens-


lage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten er-
heblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Ver-
mögensgegenstände wesentlich beeinflußt wird? 


 Keine Prüfungsfeststellungen dies-
bezüglich. 


    
 
 
Fragenkreis 12: Finanzierung 
 
Frage  Antwort 
 
a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und 


externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen 
die am Abschlußstichtag bestehenden wesentlichen 
Investitionsverpflichtungen finanziert werden? 


 Investitionen werden aus Eigenmitteln 
finanziert; der Investitionsplan für 2011 
sieht ein Volumen von 19.665 € vor, 
das durch die vorhandenen flüssigen 
Mittel gedeckt ist. Kredite sind zum 
31.12.2010 und bis im Prüfungszeit-
punkt nicht vorhanden, und Kreditauf-
nahmen sind weder für Investitionen 
noch für den Umlaufmittelbereich ge-
plant. 







   
9L025   
Pflegeheim Am Lutzepark   
2010 - 11 -  


Anlage 7 
 


Frage  Antwort 
 
b) Wie ist die Finanzlage des Eigenbetriebs zu beurteilen?  Die zum 31.12.2010 vorhandenen 


Mittel von 447.800 € decken die kurz-
fristigen Verpflichtungen zu 657,5 %. 
Die Finanzlage ist zum Bilanzstichtag 
somit ausreichend. 


    
c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/För-


dermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand 
erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, daß die 
damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des 
Mittelgebers nicht beachtet wurden? 


 Im Berichtsjahr kein Zufluß an 
Fördermitteln von öffentlichen oder 
nicht-öffentlichen Zuschußgebern. 


    
 
 
Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung 
 
Frage  Antwort 
 
a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer 


eventuell zu niedrigen Eigenkapitalausstattung? 
 Zum 31. Dezember 2010 keine 


Finanzierungsprobleme vorhanden. Bei 
künftigen Jahresfehlbeträgen in der 
Größenordnung der Geschäftsjahre 
2008 bis 2010 sind drohende Zahlungs-
schwierigkeiten nicht auszuschließen. 


    
b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungs-


politik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage 
des Unternehmens vereinbar? 


 Der Jahresfehlbetrag 2010 wird mit den 
Entnahmen aus Betriebsmittelrücklagen 
von 105.500 € verrechnet; danach 
werden 32.400 € in Betriebsmittelrück-
lagen zur Finanzierung von Betriebs-
aufwendungen des Pflegeheims ein-
gestellt. 


    
 
 
Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit 
 
Frage  Antwort 
 
a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unterneh-


mens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen 
zusammen? 


 Es ist ausschließlich das Betriebs-
ergebnis des Pflegeheims. 
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Frage  Antwort 
 
b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vor-


gängen geprägt? 
 Der Jahresfehlbetrag 2010 beinhaltet 


keine Belastungen aus einmaligen Vor-
gängen oder Belastungen. Lediglich 
sind Entgeltsatzfehlbeträge zu ver-
zeichnen, die durch die Verzögerung 
der Entgeltsatzverhandlungen seitens 
der Kostenträger verursacht wurden. 


 
c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, daß wesentliche 


Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen 
Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern 
eindeutig zu unangemessenen Konditionen vor-
genommen werden? 


 Frage auf die Einrichtung nicht an-
wendbar. 


    
d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich 


erwirtschaftet? 
 Frage auf die Einrichtung nicht an-


wendbar. 
 
 
Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen 
 
Frage  Antwort 
 
a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die 


Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und 
was waren die Ursachen der Verluste? 


 Nein. 


    
b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste 


zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es 
sich? 


 Vgl. 15a). 


    
 
 
Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage 
 
Frage  Antwort 
 
a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?  Wesentliche Ursachen für den 2010 ent-


standenen Jahresfehlbetrag sind der An-
stieg der eigenmittelfinanzierten Ab-
schreibungen auf das Anlagevermögen 
um 54.900 € sowie Leistungsentgeltaus-
fälle aufgrund der nicht bzw. verzögert 
zustande gekommenen Leistungsentgelt-
vereinbarung mit den Kostenträgern für 
die stationäre Altenhilfe. 
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Frage  Antwort 
 
b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind be-


absichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu ver-
bessern? 


 Für 2011 geht der Vermögensplan von 
einem Jahresfehlbetrag von 24.492 € aus. 
Grundvoraussetzung ist die Kapazitäts-
auslastung von mindestens 96 % im 
Jahresdurchschnitt; das heißt, daß bei 
einer höheren Ist-Auslastung das geplante 
Defizit unterschritten werden kann. Eine 
weitere Voraussetzung sind keine 
weiteren Tariferhöhungen in Größen-
ordnungen derer von 2008 bis 2010. 
Beide Faktoren sind durch den Eigen-
betrieb jedoch nicht zu beeinflussen. 


ooOoo 
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Erläuterungen zu den einzelnen Posten des 
Jahresabschlusses zu 31. Dezember 2010 


BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010 


(Anlage 1) 


A K T I V A  


A. Anlagevermögen 


I. Immaterielle Vermögensgegenstände 


EDV-Programme   11,53 EUR 


31.12.2009    116,53 EUR 


100 Die in Anlage 1 des Anhangs dargestellte Entwicklung der immateriellen Vermögensgegen-


stände beruht im einzelnen auf folgenden Vorgängen (Nettodarstellung): 
 2010  2009 
 EUR  EUR 


Stand am 1.1. 116,53 263,53
Abschreibungen - 105,00 - 147,00


Stand am 31.12. 11,53  116,53


101 Der Bilanzbetrag verminderte sich um die planmäßigen linearen Abschreibungen von 105,00 €. 


Zur Entwicklung wird auf Anlage 1 zum Anhang (Anlage 3 des Prüfungsberichts) verwiesen. 


102 Die in Anlage 1 zum Anhang ausgewiesenen Anfangs- und Endbestände der Anschaffungs- und 


Herstellungskosten sowie der aufgelaufenen Abschreibungen stimmen mit der EDV-gestützten 


Anlagenbuchhaltung überein. 
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II. Sachanlagen 5.152.877,86 EUR 


31.12.2009    5.353.275,86 EUR 


103 Die in Anlage 1 zum Anhang dargestellte Entwicklung der Sachanlagen beruht auf folgenden 


Vorgängen (Nettodarstellung): 
   2010  2009 
   EUR  EUR 


Stand am 1.1.  5.353.275,86 5.556.094,86 
Zugänge zu 


- in Betrieb befindlichen Anlagen  13.458,56 10.983,19 


  5.366.734,42 5.567.078,05 
Nettoabgänge  -         574,00 -             3,00 
Abschreibungen des Geschäftsjahres  -  213.282,56 -  213.799,19 


Stand am 31.12.  5.152.877,86 5.353.275,86 


Das Sachanlagevermögen ist in EDV-gestützt erstellten Anlagenverzeichnissen nachgewiesen, 


die in ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie den aufgelaufenen Abschreibungen 


mit denen des Anlagennachweises (Anlage 1 zum Anhang) übereinstimmen. Die Einrichtung 


hat die Zugänge 2010 durch Eingangsrechnungen und ähnliche Belege sowie die Abgänge 


durch Verschrottungsprotokolle belegt.  


104 Bei den aus Eigenmitteln finanzierten Zugängen des Geschäftsjahres handelt es sich um: 


EUR


Sammelvitrine 1.477,00
Sammelvitrine 1.477,00
Geschirrspülautomat 4.877,05
Mini-Tower 1.354,22
Notebook Acer TravelMate 1.739,78
Geringwertige Anlagegüter Sammelposten 2.533,51


13.458,56
 


105 Die in Anlage 1 zum Anhang dargestellten Nettoabgänge von 574,00 € entstanden durch Ver-


schrottungen von Einrichtungen und Ausstattungen, aus denen Buchverluste in gleicher Höhe 


entstanden. 







   
9L025   
Pflegeheim Am Lutzepark - 3 -  
2010 Erläuterungsteil  


Anlage 8 
 


106 Die Abschreibungen gliedern sich wie folgt: 
 2010  2009 
 EUR  EUR 
Lineare Abschreibungen 


Betriebsbauten 130.785,00 130.785,00 
Technische Anlagen 11.787,00 11.806,00 
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 47.942,56 68.588,58 
Geringwertige Anlagegüter 22.768,00 2.619,61 


 213.282,56 213.799,19 


Die Abschreibungsgrundsätze habe ich in Tz. 25 dargestellt. 


B. Umlaufvermögen 


I. Vorräte  


Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 18.611,20 EUR 


31.12.2009    17.048,87 EUR 


107  
 31.12.2010  31.12.2009 
 EUR  EUR 


Lebensmittel 4.548,30 4.133,63 
Medizinischer, pflegerischer, therapeutischer Sachbedarf 1.419,03 2.218,64 
Wirtschaftsbedarf 12.643,87 10.696,60 


 18.611,20 17.048,87 


108 Die Vorräte wurden zum 31.12.2010 körperlich aufgenommen und durch unterschriebene Auf-


nahmelisten nachgewiesen. Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind unter Beachtung des Nie-


derstwertprinzips mit den Anschaffungskosten bewertet. Die Bestände sind über die üblichen 


Eigentumsvorbehalte hinaus weder sicherungshalber übereignet noch in anderer Weise belastet. 


Die Heimleitung wird für die Vorratsinventuren 2011 schriftliche Inventuranweisungen erlassen. 
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II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 


1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   97.073,22 EUR 


31.12.2009    101.764,35 EUR 


109 Die Forderungen bestehen gegen: 
 31.12.2010  31.12.2009 
 EUR  EUR 
Diverse Pflegekassen der Krankenkassen und Krankenkassen 


Pflege- und Zusatzleistungen einschließlich Inkontinenzpauschalen 23.922,73 20.896,54 
Bewohner 


Selbstzahleranteile 73.150,49 80.867,81 


 97.073,22 101.764,35 


Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind durch eine Offene-Posten-Liste nach-


gewiesen und im Zeitpunkt meiner Prüfung am 18.4.2011 bis auf 1.454,94 € bezahlt. Ein Wert-


berichtigungsbedarf besteht nach Auskunft der Heimleitung und nach meiner Prüfung nicht. 


2. Sonstige Vermögensgegenstände 3.084,81 EUR 


 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 31.12.2009    2.308,86 EUR 
 einem Jahr 700,00 € (Vorjahr: 315,00 €) 


110 Zusammensetzung: 
 31.12.2010  31.12.2009 
 EUR  EUR 
Diverse Lieferanten 


Leergutpfand 222,80 143,99 
Mitarbeiter 


Weiterbildungskosten  315,00 855,00 
Darlehen 1.300,00 0,00 
Gehaltsüberzahlungen 3,40 0,00 


REWE Großhandelsgesellschaft mbH, Köthen 
Warenrückvergütung 1.243,61 1.309,87 


 3.084,81 2.308,86 


Die sonstigen Vermögensgegenstände sind durch eine namentliche Saldenliste nachgewiesen 


und im Prüfungszeitpunkt bis auf 1.100,00 € bezahlt. Ein Wertberichtigungsbedarf besteht nach 


Auskunft der Heimleiterin und nach meiner Prüfung nicht. 
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III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 319.778,48 EUR 


31.12.2009    333.092,90 EUR 


111  
31.12.2010 31.12.2009


EUR EUR
Kassenbestand


Hauptkasse 404,52 218,96
Portokasse 39,80 24,85
Verwahrgelder 1.230,98 1.612,77


1.675,30 1.856,58
Guthaben bei Kreditinstituten


Kontokorrentguthaben
Kreissparkasse Köthen, Köthen


Konto-Nr. 302005382 (Vorjahr: 31025213) 42.718,92 63.003,91
Festgeldguthaben


Kreissparkasse Köthen, Köthen
Konto-Nr. 610026402 103.260,41 101.743,30
Konto-Nr. 602109094 171.758,73 166.127,02


Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Halle/Saale
Konto-Nr. 811729 365,12 362,09


275.384,26 268.232,41


318.103,18 331.236,32


319.778,48 333.092,90


 


112 Die Kassenbestände sind durch Aufnahmeprotokolle nachgewiesen und stimmen mit den Be-


ständen der Kassenbücher und -konten überein. Die Guthaben bei Kreditinstituten sind durch 


Auszüge der Institute belegt. Guthaben und Zinsen sind in alter Rechnung gebucht. 
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C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.876,85 EUR 


  31.12.2009    7.897,88 EUR 


113 Es handelt sich um Vorauszahlungen, die 2010 bezahlt wurden, jedoch den Aufwendungen 


2011 zuzurechnen sind. Sie betreffen: 


31.12.2010 31.12.2009
EUR EUR


Beitrag Rechtsschutzversicherung 959,90 914,90
Sachversicherungen allgemein 4.283,09 4.255,91
Werbungen und Anzeigen 3.719,99 0,00
Zeitungsabonement 42,20 41,00
Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte 0,00 1.115,78
Prüfung ortsfeste Elektroanlagen 871,67 1.307,51
Prüfung Feuerlöscher 0,00 262,78


9.876,85 7.897,88
 


oOo 
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P A S S I V A  


A. Eigenkapital 


I. Kapitalrücklagen  951.747,59 EUR 


  31.12.2009    951.747,59 EUR 


114 Ohne Veränderung gegenüber dem Vorjahr. 


II. Gewinnrücklagen 


1. Verwendete zweckgebundene Rücklagen 52.151,76 EUR 


 31.12.2009    52.151,76 EUR 


115 Ohne Veränderung gegenüber dem Vorjahr. 


2. Betriebsmittelrücklagen   32.388,73 EUR 


  31.12.2009    105.535,45 EUR 


116 Die Betriebsmittelrücklagen zeigen folgende Entwicklung: 
 2010  2009 
 EUR  EUR 


Stand am 1.1. 105.535,45 158.428,92 
Entnahmen - 105.535,45 - 158.428,92 
Einstellungen 32.388,73 105.535,45 


Stand am 31.12. 32.388,73 105.535,45 


117 Der Eigenbetrieb hat für periodisch wiederkehrende Ausgaben in 2011 Betriebsmittelrücklagen 


von 32.388,73 € gebildet und die entsprechenden Aufwendungen für das erste Quartal 2010 den 


Betriebsmittelrücklagen entnommen. Den Beschluß über die Entnahmen und Einstellungen in 


Betriebsmittelrücklagen wird das zuständige Organ bei der Feststellung des Jahresabschlusses 


zum 31.12.2010 herbeiführen. 







   
9L025   
Pflegeheim Am Lutzepark - 8 -  
2010 Erläuterungsteil  


Anlage 8 
 


B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwei- 
 sungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 4.496.978,26 EUR 


  31.12.2009    4.632.701,34 EUR 


118  
 2010  2009 
 EUR  EUR 


Stand am 1.1. 4.632.701,34 4.823.973,90 
Auflösung - 135.723,08 -  191.272,56 


Stand am 31.12. 4.496.978,26 4.632.701,34 


119 Die Auflösungen erfolgten in Höhe der Abschreibungen auf die mit den Fördermitteln finan-


zierten Anlagegegenstände. 


C. Rückstellungen 


Sonstige Rückstellungen  40.958,00 EUR 


  31.12.2009    40.825,00 EUR 


120 Entwicklung: 
Inan-


Stand am spruch- Ein- Stand am
 1.1.2010 nahme stellungen 31.12.2010


EUR EUR EUR EUR


Variable Lohnbestandteile 5.903,00 5.903,00 5.451,00 5.451,00
Prüfungsgebühren 10.650,00 5.325,00 5.500,00 10.825,00
Urlaubsverpflichtungen 3.071,00 3.071,00 2.850,00 2.850,00
Interne Jahresabschlußkosten 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Mehrstundenvergütung 3.838,00 3.838,00 0,00 0,00
Leistungsentgelt gemäß TVöD 14.363,00 14.363,00 18.832,00 18.832,00


40.825,00 35.500,00 35.633,00 40.958,00


 


121 Die Rückstellung für variable Lohnbestandteile deckt die im Januar 2011 für Dezember 2010 an 


Mitarbeiter zu zahlenden Zuschläge u.a. für Sonn- und Feiertagsdienste. 


122 Die Rückstellungen für Prüfungsgebühren betreffen die voraussichtlichen Aufwendungen für 


die Prüfung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2009 und zum 31.12.2010. 


123 Die Rückstellung für Urlaubsverpflichtungen wurde in Höhe des zum 31.12.2010 von Mit-


arbeitern erworbenen, jedoch noch nicht in Anspruch genommenen Urlaub von 38 Tagen (Vor-


jahr: 33 Tagen) gebildet. 
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124 Die Rückstellung für interne Jahresabschlußkosten deckt die voraussichtlichen Aufwendungen 


für die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2010. 


125 Die Rückstellung für Leistungsentgelt gemäß TVöD deckt die Zahlungsverpflichtungen gegen-


über Mitarbeitern und Sozialversicherungsträgern aus den tariflichen Vereinbarungen. 


126 Die Rückstellungen wurden bestimmungsgemäß verbraucht oder aufgelöst und auf den erforder-


lichen Bestand zum 31.12.2010 erhöht. Zu den Rückstellungen für Altersteilzeit vgl. Tz. 31. Die 


Rückstellungen sind nach meinen Feststellungen und den mir erteilten Auskünften angemessen 


dotiert. 


D. Verbindlichkeiten 


1. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen 19.498,19 EUR 


 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem 31.12.2009    29.216,13 EUR 
 Jahr 19.498,19 € (Vorjahr: 29.216,13 €) 


127 Die Verbindlichkeiten bestehen gegenüber Lieferanten und Dienstleistern der Einrichtung, die 


durch eine EDV-gestützt erstellte Offene-Posten-Liste nachgewiesen und im Prüfungszeitpunkt 


bezahlt sind. 


2. Sonstige Verbindlichkeiten 7.430,36 EUR 


 davon mit einer Restlaufzeit 31.12.2009    3.166,92 EUR 
 bis zu einem Jahr 7.430,36 €  
 (Vorjahr: 3.166,92 €) 


128 Die Verbindlichkeiten bestehen gegenüber: 
 31.12.2010  31.12.2009 
 EUR  EUR 
Bewohnern 


Barverwahrungen 1.230,98 1.612,77 
Leistungsentgeltüberzahlung 93,92 0,00 


Fußpflegesalon  
Vereinnahmte Entgelte für Leistungen Dezember 130,00 325,00 


Allgemeine Ortskrankenkasse Sachsen-Anhalt, Halle/Saale 
Leistungsentgeltüberzahlung 5.963,94 1.217,63 


GEZ Gebühreneinzugszentrale, Köln 
Beitrag Dezember 11,52 11,52 


 7.430,36 3.166,92 


Die Verbindlichkeiten sind durch EDV-gestützt und manuell erstellte Offene-Posten-Listen 


nachgewiesen und im Prüfungszeitpunkt mit Ausnahme der Verbindlichkeiten aus Barver-


wahrungen, die einer täglichen Veränderung unterliegen, bis auf 48,21 € bezahlt. 
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E. Rechnungsabgrenzungsposten 161,06 EUR 


  31.12.2009    161,06 EUR 


129 Es handelt sich um eine Mietvorauszahlung für 2011, die in 2010 vereinnahmt und perioden-


gerecht abgegrenzt wurde. 


oOo 
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Gewinn- und Verlustrechnung 
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 


(Anlage 2) 


1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG 1.465.442,16 EUR 


  2009    1.481.436,88 EUR 


130  
Verän-


2010 2009 derung
EUR EUR EUR


Erträge aus stationären Pflegeleistungen
Pflegeklasse I 305.287,62 280.675,72 24.611,90    
Pflegeklasse II 772.303,36 735.479,13 36.824,23    
Pflegeklasse III 366.201,17 431.162,73 64.961,56-   
Härtefälle 5.698,51 21.567,30 15.868,79-   


Erträge aus Kurzzeitpflegeleistungen 15.951,50 12.552,00 3.399,50      


1.465.442,16 1.481.436,88 - 15.994,72


 


2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 456.588,21 EUR 


  2009    454.898,62 EUR 


131  


 2010  2009 
 Verän-


derung 
 EUR  EUR  EUR 


Erträge aus Unterkunft 274.643,82 284.022,87 -  9.379,05
Erträge aus Verpflegung 181.944,39 170.875,75 11.068,64


 456.588,21 454.898,62 1.689,59


3. Erträge aus Zusatzleistungen und  
 Transportleistungen nach PflegeVG 52.650,00 EUR 


  2009    44.190,00 EUR 


132 Es sind Erträge aus zusätzlichen Betreuungsleistungen nach § 87b SGB XI, die von den Pflege-


kassen auf Antrag gezahlt wurden. 
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4. Erträge aus gesonderter Berechnung von  
 Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 77.601,51 EUR 


  2009    70.729,36 EUR 


133 Es handelt sich um die den Kostenträgern und Selbstzahlern in Rechnung gestellten In-


vestitionskosten gemäß § 82 Absatz 3 SGB XI. 


5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 12.174,81 EUR 


2009      7.009,20 EUR 


134 Es handelt sich um Eingliederungszuschüsse, die von der zuständigen Agentur für Arbeit an den 


Eigenbetrieb erstmals gezahlt wurden. 


6. Sonstige betriebliche Erträge 33.497,36 EUR 


  2009    68.832,09 EUR 


135 Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im einzelnen: 


Verän-
2010 2009 derung
EUR EUR EUR


Gästeverpflegung 1.282,50 4.103,87 2.821,37-     
Verpflegung Mitarbeiter 1.120,50 0,00 1.120,50      
Inkontinenzmaterialpauschalen 8.927,80 21.052,96 12.125,16-   
Mieten und Pachten 822,19 822,19 0,00             
Verkauf Wäschenamen Thermo-Tex 103,00 540,10 437,10-        
Lohnfortzahlungserstattungen 6.330,87 5.083,53 1.247,34      
Versicherungserstattungen 1.197,44 1.500,00 302,56-        
Anteilsfinanzierung für Ausbildungsplätze 12.471,81 34.775,56 22.303,75-   
Sonstige betriebliche Erträge 1.241,25 953,88 287,37         


33.497,36 68.832,09 - 35.334,73


 


136 Die Verringerung der Erträge aus der Anteilsfinanzierung für Ausbildungsplätze steht im Zu-


sammenhang mit der Reduzierung der seitens des Eigenbetriebs angebotenen Plätze und der da-


durch geringeren Entgeltsätze. 
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7. Personalaufwand 1.667.849,71 EUR 


  2009    1.727.328,56 EUR 


137 Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen: 


 2010  2009 
 Verän-


derung 
 EUR  EUR  EUR 


Löhne und Gehälter 1.360.717,28 1.408.850,39 - 48.133,11 
Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige  


Aufwendungen 307.132,43 318.478,17 - 11.345,74 


 1.667.849,71 1.727.328,56 - 59.478,85 


138 Bei einer Verringerung des jahresdurchschnittlichen Personalbestands um 2,37 Vollkräfte nahm 


der Personalaufwand um insgesamt 59.478,85 € ab. Zu den weiteren Einzelheiten bezüglich der 


Personalentwicklung, Tarifsteigerungen und Einmalzahlungen in 2010, wird auf die Aus-


führungen der Heimleiterin im Lagebericht (Anlage 4 dieses Berichts) verwiesen. 


a) Löhne und Gehälter 1.360.717,28 EUR 


  2009    1.408.850,39 EUR 


139 Die Aufwendungen für Löhne und Gehälter beinhalten: 


 2010  2009 
 Verän-


derung 
 EUR  EUR  EUR 


Löhne und Gehälter 1.344.307,751.403.788,40 - 59.480,65 
Freiwilliges Soziales Jahr 3.050,00 3.150,00 -      100,00 
Sonstiges Personal 13.359,53 1.911,99 11.447,54 


 1.360.717,28 1.408.850,39 - 48.133,11 


140 Die Mitarbeiter werden nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) bezahlt.  


b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen 307.132,43 EUR 


 davon für Altersversorgung 48.494,59 € 2009    318.478,17 EUR 
 (Vorjahr: 50.250,36 €) 


141  


 2010  2009 
 Verän-


derung 
 EUR  EUR  EUR 


Sozialabgaben 254.815,09 266.354,73 - 11.539,64 
Altersversorgung 48.494,59 50.250,36 -   1.755,77 
Sonstige Personalaufwendungen  3.822,75 1.873,08 1.949,67 


 307.132,43 318.478,17 - 11.345,74 
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142 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung werden durch die Stadt Köthen, Köthen, ohne 


Berechnung gegenüber dem Eigenbetrieb abgeführt. 


8. Materialaufwand 360.121,74 EUR 


  2009    359.641,25 EUR 


a) Lebensmittel 120.777,84 EUR 


  2009    121.359,74 EUR 


143 Die Lebensmittel enthalten die ausgezahlten Verzehrgelder und den Naturaleinsatz der Küche. 


b) Aufwendungen für Zusatzleistungen 21.596,92 EUR 


  2009    33.291,11 EUR 


144 Die Aufwendungen für Zusatzleistungen umfassen: 


 2010  2009  
Verän-
derung 


 EUR  EUR  EUR 


Pflegerischer und medizinischer Bedarf 16.824,85 26.016,14 -   9.191,29 
Kulturelle Betreuung 2.626,42 3.089,76 -      463,34 
Beschäftigungstherapie 2.145,65 4.185,21 -   2.039,56 


 21.596,92 33.291,11 - 11.694,19 


c) Wasser, Energie, Brennstoffe 90.104,52 EUR 


  2009    96.871,36 EUR 


145 Zusammensetzung: 


 2010  2009  
Verän-
derung 


 EUR  EUR  EUR 


Wasser und Abwasser 19.744,26 19.842,72 -       98,46
Elektroenergie 41.155,91 42.778,84 -  1.622,93
Fernwärme 28.313,68 33.181,18 -  4.867,50
Gas 890,67 1.068,62 -     177,95


 90.104,52 96.871,36 -  6.766,84


146 Die Verringerung der Aufwendungen für Fernwärme um 4.867,50 € ist im wesentlichen auf 


eine verminderte Wärmemengenabnahme zurückzuführen. 
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d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 127.642,46 EUR 


  2009    108.119,04 EUR 


147 Der Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf enthält im einzelnen: 
Verän-


2010 2009 derung
EUR EUR EUR


Reinigungs- und Hausverbrauchsmaterial 19.089,76 20.916,40 1.826,64-     
Wäschereinigung, Wäschebeschaffung 21.473,58 21.837,80 364,22-        
Gebäudereinigung durch Fremdbetriebe 32.067,39 4.241,82 27.825,57     
Treib- und Schmierstoffe 2.913,32 2.577,86 335,46          
Gartenpflege 1.884,49 3.079,85 1.195,36-     
Sonstiger Bewirtschaftungsbedarf 397,84 536,07 138,23-        
Büromaterial 4.243,99 3.745,60 498,39          
Porti, Kleinfrachten 844,87 765,56 79,31            
Telefongebühren 4.066,35 3.991,57 74,78            
Reisekosten 1.239,50 1.385,40 145,90-        
Fort- und Weiterbildung 9.589,74 12.577,46 2.987,72-     
Beratungs- und Prüfungsgebühren 9.930,76 10.798,81 868,05-        
Beiträge 683,86 711,74 27,88-          
Werbeaufwand 4.836,91 1.857,91 2.979,00       
EDV- und Organisationskosten 5.391,53 12.175,13 6.783,60-     
Bankgebühren 828,31 318,35 509,96          
Rundfunk- und Fernsehgebühren 6.027,53 4.332,22 1.695,31       
Repräsentationsaufwand 2.132,73 2.269,49 136,76-        


127.642,46 108.119,04 19.523,42


 


148 Die Erhöhung der Aufwendungen für die Gebäudereinigung durch Fremdbetriebe um 


27.825,57 € resultiert aus der Leistungsvergabe ab August 2010. 


9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 5.386,37 EUR 


  2009    4.621,01 EUR 


149 Die Aufwendungen entstanden für zentrale Dienstleistungen der Lohn- und Gehaltsabrechnung 


bei der Kommunalen Datenverarbeitungsgesellschaft mbH, Lutherstadt Wittenberg. 
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10. Steuern, Abgaben, Versicherungen 25.434,51 EUR 


  2009    23.496,99 EUR 


150 Hierunter werden Aufwendungen ausgewiesen für: 
Verän-


2010 2009 derung
EUR EUR EUR


Kraftfahrzeugversicherungen 1.063,49 1.122,92 59,43-         
Gebäudeversicherungen 3.250,56 3.218,29 32,27          
Sonstige Versicherungen 4.354,71 4.379,23 24,52-         
Abfallgebühren 14.386,03 13.954,55 431,48        
Straßenreinigung 210,70 206,40 4,30            
Sonstige Abgaben und Gebühren 1.947,02 348,60 1.598,42     
Kraftfahrzeugsteuern 222,00 267,00 45,00-         


25.434,51 23.496,99  1.937,52
 


11. Mieten, Pacht, Leasing 11.579,63 EUR 


  2009    10.238,54 EUR 


151  
Verän-


2010 2009 derung
EUR EUR EUR


DATEV-Nutzungsgebühren 2.886,66 2.962,07 75,41-        
Leasingaufwendungen 4.683,00 3.316,73 1.366,27    
Miete Behälter für Aktenvernichtung 28,89 0,00 28,89         
Miete der Brandmeldeanlagenaufschaltung 1.752,00 1.735,66 16,34         
Fahrzeugmiete 45,00 60,00 15,00-        
Miete für MOTOmed 2.164,08 2.164,08 0,00           
Stehtische für Jahresfest 20,00 0,00 20,00         


11.579,63 10.238,54 1.341,09    
 


12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 135.723,08 EUR 


  2009    191.272,56 EUR 


152 Vgl. Tz. 118 sowie Anlage 2 des Anhangs. 
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13. Abschreibungen 213.387,56 EUR 


  2009    214.125,02 EUR 


a) Abschreibungen auf immaterielle  
 Vermögensgegenstände und Sachanlagen 213.387,56 EUR 


  2009    213.946,19 EUR 


153 Anlage 1 des Anhangs. 


b) Abschreibungen auf Forderungen    0,00 EUR 


  2009    178,83 EUR 


154 Ohne Erläuterungen. 


14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung 47.128,19 EUR 


  2009    43.920,92 EUR 


155  
Verän-


2010 2009 derung
EUR EUR EUR


Reparaturen an
Außenanlagen 3.383,41 75,44 3.307,97     
Gebäuden 9.769,49 18.887,63 9.118,14-    
Technischen Anlagen 6.666,06 1.417,06 5.249,00     
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 10.009,59 6.893,89 3.115,70     
Fahrzeugen 843,01 3.747,18 2.904,17-    


Wartungskosten und Kleinmaterial für Eigenreparaturen 16.456,63 12.899,72 3.556,91     


47.128,19 43.920,92 3.207,27     
 


156 Die Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung erhöhten sich um 3.207,27 € 


(= 7,3 %) auf 47.128,19 € im wesentlichen durch den Anstieg der Wartungskosten und Auf-


wendungen für Kleinmaterial für Eigenreparaturen um 3.556,91 € aufgrund weiterer gesetz-


licher oder herstellerbezogener Wartungen von Geräten und Anlagen. 







   
9L025   
Pflegeheim Am Lutzepark - 18 -  
2010 Erläuterungsteil  


Anlage 8 
 


15. Zinsen und ähnliche Erträge 8.048,08 EUR 


  2009      9.396,50 EUR 


157 Zusammensetzung: 
Verän-


2010 2009 derung
EUR EUR EUR


Zinserträge aus
Termingeldanlagen 7.151,85 8.207,53 1.055,68-  
Kontokorrentguthaben 896,23 1.188,97 292,74-     


8.048,08 9.396,50 1.348,42-  
 


16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - 89.162,50 EUR 


  2009    - 55.607,08 EUR 


158 Anlage 2. 


17. Außerordentliche Erträge 18.303,70 EUR 


  2009      1.391,45 EUR 


159  
Verän-


2010 2009 derung
EUR EUR EUR


Periodenfremde Erträge
Eingliederungszuschuß November, Dezember 1.689,64 0,00 1.689,64    
Erstattung überzahlter Beiträge
   zur Zusatzversorgungskasse 0,00 11,45 11,45-        
Zahlung bereits abgeschriebener Forderungen 0,00 1.380,00 1.380,00-   
Nicht zahlungswirksam gewordene
   Sicherheitseinbehalte 16.614,06 0,00 16.614,06


18.303,70 1.391,45 16.912,25
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18. Außerordentliche Aufwendungen 2.287,92 EUR 


  2009       475,84 EUR 


160  


 2010  2009 
 Verän-


derung 
 EUR  EUR  EUR 


Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen 
des Anlagevermögens 574,00 1,00  573,00


Periodenfremde Aufwendungen 
Nachzahlung Beiträge zur Künstlersozialkasse 251,600,00  251,60
Zusatzbeitrag zur zusätzlichen Altersversorgung 0,00 474,84 -   474,84
Nachberechnung Weiterbildungskosten 46,000,00   46,00
Nachzahlung Energiekosten 233,51 0,00  233,51
Gehaltsnachzahlungen 1.182,81 0,00 1.182,81


 2.287,92 475,84 1.812,08


19. Weitere Erträge       0,00 EUR 


2009    1.798,00 EUR 


161 Ohne Erläuterungen. 


20. Außerordentliches Ergebnis 16.015,78 EUR 


  2009      2.713,61 EUR 


162 Anlage 2. 


21. Jahresfehlbetrag - 73.146,72 EUR 


  2009     - 52.893,47 EUR 


163 Anlage 2. 


22. Entnahmen aus Gewinnrücklagen 


Aus Betriebsmittelrücklagen 105.535,45 EUR 


  2009    158.428,92 EUR 


164 Vgl. Tz. 116. 
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23. Einstellungen in Gewinnrücklagen 


In Betriebsmittelrücklagen   32.388,73 EUR 


  2009    105.535,45 EUR 


165 Vgl. Tz. 116. 


24. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 EUR 


  2009    0,00 EUR 


166 Anlage 2. 


ooOoo 
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